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I. Das Sanktionensystem des deutschen Strafrechts  

1. Strafrecht und Strafe im Wandel  
Das materielle Strafrecht, das die Voraussetzungen der Strafbarkeit und die Straftat-
folgen regelt, ist im Strafgesetzbuch (StGB), in strafrechtlichen Hauptgesetzen (u.a. 
Jugendgerichtsgesetz, Wehrstrafgesetz) und in zahlreichen Nebengesetzen (z.B. 
Abgabenordnung, Betäubungsmittelgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 
Straßenverkehrsgesetz, Urheberrechtsgesetz, Waffengesetz) geregelt. Quantitativ 
dominieren freilich die Deliktstatbestände des StGB das Bild der Kriminalität und der 
Sanktionierungspraxis. Die weit überwiegende Zahl aller Verurteilungen erfolgt nämlich 
wegen Verbrechen und Vergehen des StGB. So wurden z.B. 2010 813.266 Personen 
verurteilt, davon 82,0% gem. StGB (darunter waren allerdings 19,6% Vergehen im 
Straßenverkehr), weitere 5,4% wegen Verkehrsdelikten, die nach Straßenverkehrs-
gesetz strafbar waren, schließlich 12,6% wegen strafrechtlicher Nebengesetze.  
Das geltende StGB geht zurück auf das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich von 
1871. Aufgrund einer Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat als 
Folge der Betonung verfassungsrechtlicher und menschenrechtlicher Grenzen des 
Strafrechts haben sich freilich die Auffassungen hinsichtlich Ziel, Möglichkeiten und 
Grenzen strafrechtlicher Sozialkontrolle grundlegend gewandelt. Mit Jescheck 
(Einführung, in: dtv-Textausgabe StGB, 39. Aufl., 2004, S. XII f.) lässt sich das Ergebnis 
dieses Wandels folgendermaßen beschreiben: "Die Erkenntnis, dass das Strafrecht nur 
ein Mittel der sozialen Kontrolle neben anderen ist und wegen der mit seiner Anwen-
dung verbundenen tiefen Eingriffe in Freiheit, Ansehen und Einkommen der Betroffenen 
und wegen der daraus folgenden sozialen Nachteile möglichst sparsam verwendet 
werden sollte, hat sich weitgehend durchgesetzt. Zugleich ist durch die vielfältigen ideo-
logischen Angriffe auf alle repressiven Institutionen des Staates als Gegeneffekt die 
Überzeugung gewachsen, dass nur ein am Schuldprinzip orientiertes Strafrecht den 
Schutz der Allgemeinheit in Freiheit ermöglicht, weil allein ein solches Recht den 
Menschen als verantwortlichen Mitbürger betrachtet, indem es durch Gebot und 
Sanktion an seine Einsicht und seine Disziplin appelliert, aber damit auch Ernst macht. 
Auch die Notwendigkeit der Beschränkung des Strafrechts durch die Grundsätze des 
Rechtsstaats und die Erkenntnis, dass nicht alles, was für die Behandlung von Rechts-
brechern zweckmäßig erscheint, auch gerecht ist, sind heute Allgemeingut geworden. 
Allmählich beginnt man ferner zu verstehen, dass die Humanität als Grundlage der 
Kriminalpolitik nicht mehr nur eine Angelegenheit des Idealismus von Einzelnen ist, die 
sich dieser Sache aus Mitgefühl annehmen, sondern auch eine Frage der 
Mitverantwortung der Gesellschaft für die Kriminalität, und dass die Sorge um den 
Rechtsbrecher nicht eine Gnade, sondern ein verbindlicher Auftrag des Sozialstaats ist. 
Endlich wird die Strafrechtspflege selbst - viel stärker als früher - nicht mehr nur als 
Instanz für die Verwirklichung der Gerechtigkeit verstanden, sondern auch als eine sozi-
ale Aufgabe, die durch die Art und Weise ihrer Erfüllung dem straffälligen Menschen 
eine Lebenshilfe geben soll. Dabei wird die Wirksamkeit der Strafrechtspflege nicht so 
sehr in dem statistischen Nachweis von Erfolgen bei der Resozialisierung von 
Straftätern gesehen als vielmehr in einer Ausgestaltung der gesamten kriminal-
rechtlichen Tätigkeit des Staates, die sich mit dem geschärften sozialen Gewissen 
unserer Zeit vereinbaren lässt. Die neueste Entwicklung der Kriminalität hat freilich auch 
der verständnisbereiten Allgemeinheit gezeigt, dass zur Bekämpfung der Gewaltdelikte, 
der Sexualstraftaten, insbesondere an Kindern, der Brandstiftung an Asylanten- und 
Ausländerheimen, des Auftretens von bewaffneten Schlägertrupps, des Einbruchs-
diebstahls in Wohnungen und der organisierten Kriminalität Freiheitsstrafen und 
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setzungen für dessen Reform zu schaffen (Erster Schriftlicher Bericht des Sonderaus-
schusses für die Strafrechtsreform. BT-Drs. V/4094, S. 11). Hauptstrafe der Gegenwart 
sollte die Geldstrafe sein, deren Anwendungsbereich die leichte und mittlere Kriminalität 
sein sollte. In Verbindung mit der Strafzumessungsvorschrift von § 46 StGB wurde 
durch die Strafrechtsreform von 1969 die Idee der Spezialprävention wesentlich 
gestärkt und in den Vordergrund gerückt.  
Der Bundesgerichtshof hat diese kriminalpolitische Grundkonzeption folgendermaßen 
zusammengefasst: "Nach der kriminalpolitischen Gesamtkonzeption, von der die Straf-
rechtsreform ausgeht, soll in der Regel auf die Verhängung kurzer und die Voll-
streckung mittlerer Freiheitsstrafen verzichtet werden (...). Dem 1. Strafrechtsreform-
gesetz liegt der Gedanke zugrunde, dass die Strafe nicht die Aufgabe hat, Schuldaus-
gleich um ihrer selbst willen zu üben, sondern nur gerechtfertigt ist, wenn sie sich 
zugleich als notwendiges Mittel zur Erfüllung der präventiven Schutzaufgabe des 
Strafrechts erweist. Einen wesentlichen Akzent hat der Gesetzgeber durch die Auf-
nahme der spezialpräventiven Klausel als Ziel des Strafzumessungsvorgangs in § 13 I 
Satz 2 StGB (jetzt: § 46 I StGB - d. Verf.) gesetzt. Die Tatsache, dass das Gesetz den 
Strafzweck der Generalprävention im Gegensatz zur mehrfachen Erwähnung des Ge-
dankens der sozialen Anpassung (§ 13 I Satz 2, § 14 I, § 23 I StGB) (jetzt: § 46 I Satz 2, 
§ 47 I, § 56 I StGB - d. Verf.) nicht ausdrücklich nennt, lässt für die Bemessung der 
Strafe eine bedeutsame Schwerpunktverlagerung auf den spezialpräventiven Gesichts-
punkt im weitesten Sinne erkennen. Bei diesem Grundsatz der 'Individualisierung' geht 
es nicht allein um die gezielte Einwirkung auf einen schon entsozialisierten Täter, die 
Verurteilung und sinnvoller Vollzug erreichen sollen (Resozialisierung), sondern auch 
um die Vermeidung unbeabsichtigter Nebenwirkungen von Verurteilung und Vollzug, 
etwa der Gefahr, dass die Strafe einen bisher sozial ausreichend eingepassten Täter 
aus der sozialen Ordnung herausreißt. Die Strafvollstreckung soll sich nicht in einem 
sinnlosen Absitzen erschöpfen, sondern Behandlung im Vollzug sein.   
Grundsätzlich geht deshalb die Geldstrafe der Freiheitsstrafe, die Aussetzung dem 
Vollzug vor, soweit dies der Rechtsgüterschutz im Hinblick auf die zu erwartende 
kriminalpolitische Wirksamkeit zulässt. Die kurze Freiheitsstrafe wird daher nur noch 
ausnahmsweise, ihr Vollzug nur unter ganz besonderen Umständen vorgesehen (§§ 14 
I, 23 I StGB) (jetzt: § 47 I, § 56 I StGB - d. Verf.). Vor allem wird die vermehrte Durch-
führung einer 'ambulanten' Behandlung des Täters in Freiheit angestrebt, die durch 
Weisungen sinnvoll gestaltet werden soll. Diesem Ziel dient die Erweiterung der 
Möglichkeit einer Strafaussetzung durch Heraufsetzung der zeitlichen Grenze, die Ver-
einfachung der Prognose und der Wegfall der formellen Ausschlussvoraussetzungen 
(vgl. hierzu § 23 III StGB a.F.). Zwar ist die Strafaussetzung zur Bewährung eine 
Modifikation der Strafvollstreckung. Die neue gesetzliche Regelung lässt jedoch ihre 
Eigenständigkeit im Sinne einer besonderen 'ambulanten' Behandlungsart deutlich wer-
den, wenn sie sich auch bei bestimmten Tätergruppen in einer bloßen Vergünstigung 
erschöpft. Ihre zeitliche Grenze bestimmt sich ohne Rücksicht auf den Deliktscharakter 
(§ 1 StGB) nach der Höhe der erkannten Strafe, so dass auch wegen Verbrechen 
verhängte Freiheitsstrafen aussetzungsfähig sind. Bei guter Sozialprognose muss die 
Vollstreckung von Freiheitsstrafen unter sechs Monaten stets ausgesetzt werden; auch 
bei Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr ist die Aussetzung im 
Regelfall zwingend, sofern nicht die 'Verteidigung der Rechtsordnung' dem entgegen-
steht" (BGHSt 24, 40 [42 f.]).  
Die deutsche Bundesregierung und der Deutsche Bundestag hatten zunächst keinen 
Anlass gesehen, dieses durch das 1. und 2. StrRG geschaffene System "grundlegend 
zu ändern" (vgl. die Antwort der Bundesregierung auf eine Große Anfrage hinsichtlich 
der Weiterentwicklung des strafrechtlichen Sanktionensystems [BT-Drs. 12/3718] vom 
12.11.1992). Lediglich einige behutsame Fortentwicklungen sowie - als Reaktion auf 
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3. Das derzeitige Sanktionensystem des StGB und des JGG  

3.1 Das gegenwärtige System der Rechtsfolgen im allgemeinen Straf-
recht  

Strafrechtliche Folgen (nach StGB) 

Absehen von Strafe § 60 StGB 
Verwarnung mit Strafvorbehalt §§ 59-59c StGB 
Strafen  

Hauptstrafen  
Freiheitsstrafe § 38 StGB 

Strafaussetzung zur Bewährung §§ 56-56g StGB 
Unbedingt verhängte Freiheitsstrafe  

Geldstrafe § 40 StGB 
Nebenstrafen*)  

Fahrverbot § 44 StGB 
Nebenfolgen  

Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts §§ 45ff StGB 
Bekanntgabe der Verurteilung §§ 165; 200 StGB 

Maßnahmen (§ 11 I Nr. 8 StGB)  
Maßregeln der Besserung und Sicherung  

Freiheitsentziehende Maßregeln  
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus § 63 StGB 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt § 64 StGB 
Unterbringung in Sicherungsverwahrung §§ 66, 66a, 66b StGB 

Maßregeln ohne Freiheitsentzug  
Führungsaufsicht §§ 68-68g StGB 
Entziehung der Fahrerlaubnis §§ 69-69b StGB 
Berufsverbot §§ 70-70b StGB 

Verfall §§ 73-73e StGB 
Einziehung §§ 74, 75 StGB 
Unbrauchbarmachung § 74d StGB 

*) § 43a StGB (Vermögensstrafe) wurde durch Urteil des BVerfG vom 20.03.2002 - 2BvR 794/95 (BVerfGE 105, 
135ff.) - wegen Unvereinbarkeit mit Art. 103 II GG für nichtig erklärt  

 

Schaubild 2: Strafrechtliche Folgen (nach StGB)  

3.1.1 Absehen von Strafe  
Nach § 60 StGB sieht das Gericht von Strafe ab, wenn die Tat, z.B. eine Trun-
kenheitsfahrt mit schweren Unfallfolgen für den Täter oder einen nahen Angehörigen, 
für den Täter so schwerwiegende Folgen hatte, dass die Verhängung einer Strafe 
"offensichtlich verfehlt" wäre. In diesen Fällen ist die Schuld durch die schweren Folgen 
bereits zu einem Teil ausgeglichen, so dass kein Präventionsbedürfnis mehr besteht.  
Von Strafe kann ferner entweder ganz abgesehen oder diese kann gemildert werden, 
wenn der Täter "in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen 
(Täter-Opfer-Ausgleich), seine Tat ganz oder überwiegend wiedergutgemacht oder 
deren Wiedergutmachung ernsthaft erstrebt" hat (§ 46a Nr. 1 StGB). Ebenso kann von 
Strafe abgesehen werden, wenn der Täter durch "erhebliche persönliche Leistungen" 
oder einen "persönlichen Verzicht" das Opfer "ganz oder zum überwiegenden Teil ent-
schädigt" hat (§ 46a Nr. 2 StGB).  
Im Unterschied zu diesen beiden Fallgruppen, in denen das Strafbedürfnis gemindert 
ist, sieht das StGB in einer Reihe weiterer Vorschriften die Möglichkeit eines 
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Schuldspruchs unter Absehen von Strafe in Fallgruppen vor, in denen die 
Strafwürdigkeit sehr gering ist, weil entweder das Unrecht der Straftat und/oder die 
Schuld des Täters stark gemindert ist (z.B. §§ 139 I, 174 IV StGB; §§ 113 IV, 157 I, 2 
StGB; § 129 V StGB).  

3.1.2 Verwarnung mit Strafvorbehalt  
Nach §§ 59-59c StGB kann das Gericht unter bestimmten Voraussetzungen den 
Schuldspruch des Täters mit einer Verwarnung verbinden und eine Geldstrafe 
bestimmen, deren Verhängung jedoch vorbehalten bleibt. Es erfolgt also ein 
aufschiebend bedingter Strafausspruch (§ 59 StGB). Das Gericht setzt eine 
Bewährungszeit fest, es kann Auflagen und Weisungen erteilen, z.B. eine Wiedergut-
machungsauflage, die Auflage, einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen 
Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen oder die Weisung, sich einer ambulanten 
Heilbehandlung zu unterziehen (§ 59a StGB). Sanktionierenden Charakter haben 
insoweit lediglich Schuldspruch, Verwarnung und die Auflagen oder Weisungen; um 
eine Bestrafung im Rechtssinne handelt es sich bei "Verwarnung mit Strafvorbehalt" 
nicht, denn die Geldstrafe bleibt ja gerade vorbehalten. Bewährt sich der Täter, so bleibt 
es bei der Verwarnung; der Täter bleibt also nicht nur von der Strafvollstreckung, son-
dern auch von einer Verurteilung zu Strafe verschont (§ 59b II StGB). Bei Nichtbewähr-
ung kann ihn das Gericht zu der vorbehaltenen Geldstrafe verurteilen (§ 59b I StGB).  
 

3.1.3 Strafen  

3.1.3.1 Hauptstrafen  
Im Bereich der Strafen differenziert das StGB zwischen Haupt- und Nebenstrafen. 
Hauptstrafen sind die Freiheitsstrafe (§§ 38, 39 StGB) und die Geldstrafe (§§ 40-43 
StGB). Als Nebenstrafe ist das Fahrverbot (§ 44 StGB) ausgestaltet.  

3.1.3.1.1 Freiheitsstrafe  
Die (einheitliche) Freiheitsstrafe kann entweder eine zeitige oder eine lebenslange sein.  
Die lebenslange Freiheitsstrafe ist teils als absolute (Mord [§ 211 StGB]), teils als 
wahlweise Sanktion angedroht (z.B. bei Vorbereitung eines Angriffskrieges [§ 80 StGB], 
Hochverrat [§ 81 StGB], besonders schwerem Totschlag [§ 212 II StGB], sexuellem 
Missbrauch von Kindern mit Todesfolge [§ 176b StGB], sexueller Nötigung und Verge-
waltigung mit Todesfolge [§ 178 StGB], Raub mit Todesfolge [§ 251 StGB], 
Brandstiftung mit Todesfolge [§ 306c StGB], räuberischem Angriff auf Kraftfahrer mit 
Todesfolge [§ 316a III StGB]). Nach Abschaffung der Todesstrafe ist die lebenslange 
Freiheitsstrafe die schwerste Strafe des deutschen Strafrechts. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat die Verfassungsmäßigkeit der absoluten Strafandrohung für Mord 
bejaht, jedoch eine restriktive Auslegung des Mordtatbestandes und eine rechtliche 
Regelung der Strafrestaussetzung gefordert (BVerfGE 45, 187). 1981 wurde in 
Erfüllung verfassungsgerichtlicher Vorgaben durch § 57a StGB die Strafrestaussetzung 
auch bei lebenslanger Freiheitsstrafe nach einer Strafverbüßung von 15 Jahren zuge-
lassen (zur verfassungskonformen Auslegung des § 57a StGB vgl. BVerfGE 86, 288, 
aus der Literatur statt vieler Müller-Dietz: Lebenslange Freiheitsstrafe und bedingte 
Entlassung, Jura 1994, 72 ff.).  
Die zeitige Freiheitsstrafe beträgt im Mindestmaß einen Monat, im Höchstmaß 15 Jahre 
(§ 38 II StGB). Innerhalb dieses allgemeinen Rahmens werden durch die Strafrahmen 
der Straftatbestände Höchst- und Mindeststrafen festgelegt und damit dem Rang der 
strafrechtlich geschützten Rechtsgüter Rechnung getragen. Die kurze Freiheitsstrafe 
(unter sechs Monaten) ist gegenüber der Geldstrafe ultima ratio (§ 47 StGB). Sie darf 



Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutschland 30 

nur verhängt werden, "wenn besondere Umstände, die in der Tat oder der Persön-
lichkeit des Täters liegen, die Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den 
Täter oder zur Verteidigung der Rechtsordnung unerlässlich machen." Ansonsten ist auf 
Geldstrafe zu erkennen.  
Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, die zwei Jahre nicht übersteigt, kann zur 
Bewährung ausgesetzt werden; eine teilbedingte Freiheitsstrafe kennt das deutsche 
Recht nicht. Bei Strafen unter sechs Monaten entscheidet gem. § 56 I i.V.m. III StGB 
allein die günstige Sozialprognose, d.h. die Erwartung, dass die Rückfallwahrscheinlich-
keit bei Aussetzung der Vollstreckung (gegebenenfalls unter Anordnung von Bewäh-
rungsmaßnahmen, namentlich unter der Einwirkung eines Bewährungshelfers) geringer 
sein werde als bei Vollstreckung der Freiheitsstrafe (vergleichende Interventionsprog-
nose). Bei Strafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr wird die Vollstreckung 
auch bei günstiger Prognose nicht ausgesetzt, wenn generalpräventive Notwendigkei-
ten ("Verteidigung der Rechtsordnung") entgegenstehen (§ 56 III StGB). Strafen zwi-
schen einem Jahr und zwei Jahren können ausgesetzt werden, "wenn nach der Ge-
samtwürdigung von Tat und Persönlichkeit des Verurteilten besondere Umstände vor-
liegen" (§ 56 II StGB).  
Bei Strafaussetzung zur Bewährung wird eine Bewährungszeit zwischen zwei und fünf 
Jahren festgesetzt (§ 56a StGB), wobei diese Dauer nachträglich verlängert oder 
verkürzt werden kann.  
Dem Verurteilten können Auflagen und Weisungen erteilt werden. Auflagen, wie z.B. 
Schadenswiedergutmachung, Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Ein-
richtung oder zugunsten der Staatskasse, dienen "der Genugtuung für das begangene 
Unrecht" (§ 56b StGB). Weisungen dienen ausschließlich dem Zweck, Straftaten des 
Verurteilten in Zukunft zu verhüten. Als solche kommen in Betracht die Unterstellung 
unter die Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers (§ 56d StGB); weitere Beispiele 
für Weisungen sind "Anordnungen zu befolgen, die sich auf Aufenthalt, Ausbildung, 
Arbeit oder Freizeit oder auf die Ordnung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse" bezie-
hen, bestimmte Gegenstände nicht zu besitzen, die "Gelegenheit oder Anreiz zu weite-
ren Straftaten bieten können", oder Unterhaltspflichten zu erfüllen (§ 56c StGB).  
Wenn der Verurteilte die Erwartungen nicht erfüllt, die mit der Strafaussetzung zur Be-
währung verbunden sind, z.B. durch eine erneute einschlägige Straftat, kommt entwe-
der eine Modifikation der Bedingungen der Aussetzung (§ 56f II StGB), also z.B. die Er-
teilung weiterer Auflagen oder Weisungen bzw. die Verlängerung der Bewährungszeit, 
oder, wenn dies nicht Erfolg versprechend erscheint, der Widerruf der Aussetzung 
(§ 56f I StGB) in Betracht mit der Folge, dass nunmehr die verhängte Freiheitsstrafe zu 
vollstrecken ist. Ansonsten wird die Strafe, d.h. die verhängte Freiheitsstrafe, erlassen 
(§ 56g StGB).  
Sowohl bei zeitiger als auch bei lebenslanger Freiheitsstrafe besteht die Möglichkeit, die 
Vollstreckung eines Strafrestes zur Bewährung auszusetzen (§§ 57, 57a StGB). Hat der 
zu zeitiger Freiheitsstrafe Verurteilte zwei Drittel der verhängten Strafe, mindestens 
aber zwei Monate verbüßt, ist seine bedingte Entlassung bei günstiger Prognose (wenn, 
so die jetzige Fassung durch das Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten von 1999, 
"dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet 
werden kann", durch das die bisherige Fassung "wenn ... verantwortet werden kann zu 
erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen 
wird" ersetzt wurde) obligatorisch (§ 57 I StGB); hat er die Hälfte der Strafe, mindestens 
aber sechs Monate verbüßt, ist eine bedingte Entlassung fakultativ möglich, wenn 
darüber hinaus noch "besondere Umstände" vorliegen (§ 57 II StGB). Gemäß der 
Forderung des Bundesverfassungsgerichts, auch der zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
Verurteilte müsse eine Chance haben, wieder ein Leben in Freiheit führen zu können 
(BVerfGE 45, 187), wurde in § 57a StGB die Aussetzung des Strafrestes bei lebens-
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und Sicherung, die dem Ziel dient, ungeeignete Fahrzeugführer vorübergehend oder 
auf Dauer von der Verkehrsteilnahme als Kraftfahrer auszuschließen, behält beim Fahr-
verbot der Verurteilte die Fahrerlaubnis. Die Nebenstrafe besteht in dem Verbot, für die 
Dauer von einem Monat bis zu drei Monaten, "im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder 
oder einer bestimmten Art zu führen". Die Verletzung dieses Verbots ist strafbewehrt 
(§ 21 StVG).  

3.1.3.2.2 Vermögensstrafe  
Diese als Nebenstrafe eigener Art ausgestaltete Vermögensstrafe sollte vor allem als 
Waffe im Kampf gegen "organisierte Kriminalität" dienen. Das Gericht sollte "neben 
einer lebenslangen oder einer zeitigen Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren auf 
Zahlung eines Geldbetrages erkennen (können), dessen Höhe durch den Wert des 
Vermögens des Täters begrenzt ist (Vermögensstrafe)" (§ 43a I S. 1 StGB). Die 
Vermögensstrafe war für solche Delikte vorgesehen, die typischerweise (auch) durch 
organisierte Gruppen begangen werden, wie z.B. Betäubungsmittelkriminalität, Geld- 
und Wertzeichenfälschung, Menschenhandel und Zuhälterei, Diebstahl, Erpressung, 
Hehlerei, Geldwäsche und Glücksspiel, sofern der Täter das Delikt als Mitglied einer 
Bande begangen hat. Das BVerfG hat mit Urteil vom 20.03.2002 - 2 BvR 794/95 - § 43a 
StGB wegen Unvereinbarkeit mit dem Gebot der Gesetzesbestimmtheit (Art. 103 II GG) 
insgesamt für nichtig erklärt (BVerfGE 105, 135-185). 

3.1.4 Nebenfolgen  
Neben den eigentlichen Strafen kennt das StGB als Nebenfolgen den Verlust der 
Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts (§§ 45 ff. StGB), ferner die 
Bekanntgabe der Verurteilung (§§ 165, 200 StGB).  

3.1.5 Maßnahmen  
Unter dem Begriff der Maßnahmen (§ 11 I Nr. 8 StGB) werden zusammengefasst die 
Maßregeln der Besserung und Sicherung (§§ 61 ff. StGB), der Verfall, die Einziehung 
und die Unbrauchbarmachung (§§ 73 ff. StGB).  

3.1.5.1 Maßregeln der Besserung und Sicherung  
Das geltende Strafrecht kennt als Maßregeln mit dem vorwiegenden Ziel der Besserung 
die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) oder in einer 
Entziehungsanstalt (§ 64 StGB). Vorwiegend der Sicherung dienen die Sicherungs-
verwahrung (§§ 66, 66a, 66b StGB), die Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB) und 
das Berufsverbot (§ 70 StGB). Sowohl Sicherungs- als auch Besserungsfunktion hat die 
Führungsaufsicht (§ 68 StGB). Danach kommen bei seelischen Störungen die 
Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB), bei Suchtproblemen die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB), beim schuldfähigen oder 
vermindert schuldfähigen Täter die Anordnung von Sicherungsverwahrung (§§ 66 
StGB) in Betracht (zur Notwendigkeit der Neuregelung aufgrund des Urteils des BVerfG 
vom 4.5.2011 vgl. oben unter I.2.2.1). Während die Unterbringung gem. § 64 StGB 
grundsätzlich auf zwei Jahre befristet ist (§ 67e I StGB), sind die beiden anderen 
Maßregeln zeitlich unbefristet. Die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus oder 
in Sicherungsverwahrung kann lebenslange Unterbringung bedeuten. Eine Entlassung 
findet statt, wenn kein Rückfallrisiko besteht, was umso eingehender geprüft werden 
muss, je länger die Unterbringung dauert (§§ 67d, e StGB, 463 StPO).   
Im Maßregelbereich kommt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 62 StGB) 
dieselbe begrenzende Wirkung zu, wie sie bei Strafen durch das Schuldprinzip erzielt 
wird. Sämtliche Maßregeln erfordern ferner eine Prognose hinsichtlich der zukünftigen 
Gefährlichkeit des Täters.  
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3.2 Das gegenwärtige Sanktionensystem des Jugendstrafrechts  

Strafrechtliche Folgen (nach JGG) 

Absehen von Strafe § 60 StGB 
Hauptfolgen  

Erziehungsmaßregeln § 9 JGG  
Weisung § 10 JGG  
Erziehungsbeistandschaft § 12 JGG  
Heimerziehung § 12 JGG  

Zuchtmittel § 13 JGG  
Verwarnung § 14 JGG  
Auflagen § 15 JGG  
- Wiedergutmachung  
- Entschuldigung  
- Arbeitsleistung  
- Geldbetrag  
Jugendarrest § 16 JGG  
- Freizeitarrest  
- Kurzarrest  
- Dauerarrest 

Jugendstrafe § 17 JGG  
Aussetzung der Verhängung § 27 JGG bei Jugendstrafe  
 wg. schädlicher Neigungen;  
Verhängung der Jugendstrafe § 17 JGG wg:  
- schädlicher Neigungen  
- Schwere der Schuld  
Strafaussetzung zur Bewährung  
- "Vorbewährung" § 57 JGG  
- "Urteils"-Bewährung § 21 JGG  
Unbedingt verhängte Jugendstrafe  

Nebenfolgen  
Fahrverbot § 44 StGB  

Maßnahmen (§ 11 I Nr. 8 StGB)  
Maßregeln der Besserung und Sicherung §§ 7 JGG, 61 ff StGB  

Freiheitsentziehende Maßregeln  
- Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus § 63 StGB 
- Unterbringung in einer Entziehungsanstalt § 64 StGB 
- Unterbringung in (nachträglich angeordneter) Sicherungsverwahrung (§§ 7 

II, III JGG) 
Maßregeln ohne Freiheitsentzug  
- Führungsaufsicht §§ 68-68g StGB 
- Entziehung der Fahrerlaubnis §§ 69-69b StGB 

Andere Maßnahmen  
Verfall §§ 6 JGG, 73-73e StGB  
Einziehung §§ 6 JGG, 74, 75 StGB  
Unbrauchbarmachung §§ 6 JGG, 74d StGB 
 

 

Schaubild 3: Strafrechtliche Folgen (nach JGG) 

3.2.1 Jugendstrafrecht als Sonderstrafrecht für junge Menschen  
Mit dem 1923 geschaffenen Jugendgerichtsgesetz (JGG) wurde erstmals in Deutsch-
land ein Sonderstrafrecht für junge Täter geschaffen. In das JGG in der seit 1953 
geltenden Fassung sind - bezogen auf das Alter zur Zeit der Tat - Jugendliche (14- bis 
unter 18-Jährige) und Heranwachsende (18- bis unter 21-Jährige) einbezogen. Die 
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die sexuelle Selbstbestimmung sowie in Fällen von Raub- oder Erpressungstaten 
mit Todesfolge eingeführt (§ 7 II, III JGG - zur Notwendigkeit der Neuregelung 
aufgrund des Urteils des BVerfG vom 4.5.2011 vgl. oben unter I.2.2.1). 

 

3.3 Informelle Sanktionsmöglichkeiten im allgemeinen Strafrecht 
(Opportunitätsprinzip) und im Jugendstrafrecht (Subsidiaritätsprinzip) 
als deutsche Varianten von "Diversion"  
Das in den 1960er Jahren in die kriminalpolitische Diskussion eingeführte Konzept der 
"Diversion" meint "Ablenkung", "Umleitung" oder "Wegführung" des Straftäters vom 
System formeller Sozialkontrolle. Verbunden werden damit verschiedene - personen-
bezogene und systembezogene - Ziele: Vermeidung von Stigmatisierung der Betrof-
fenen durch Abbau formeller Verfahren, schnellere Reaktion, damit der Bezug zwischen 
Tat und Reaktion erhalten bleibt, flexiblere Problemlösungshilfen für die Betroffenen, 
Abbau überschießender formeller Sozialkontrolle, Entlastung der Justiz (vgl. Heinz, 
Diversion im Jugendstrafverfahren, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
1992, S. 591 ff.; Heinz, Diversion im Jugendstrafrecht und im allgemeinen Strafrecht - 
Teil 1, DVJJ-Journal 1999, 245 ff., Teil 2, DVJJ-Journal 1999, 11 ff., Teil 3, DVJJ-
Journal 1999, 131 ff., Teil 4, DVJJ-Journal 1999, 261 ff.; Heinz, Zahlt sich Milde wirklich 
aus? Diversion und ihre Bedeutung für die Sanktionspraxis, ZJJ 2005,166 ff., 302 ff.).  
Innerhalb der durch das Prinzip der Unschuldsvermutung, durch den Schuldgrundsatz 
und durch das Legalitätsprinzip bestimmten deutschen Rechtsordnung hielt der 
Gesetzgeber bislang nur solche Diversionsstrategien für zulässig, die entweder auf eine 
möglichst geringe staatliche Sanktion (z.B. Ersetzung stationärer durch ambulante 
Sanktionen) oder auf Alternativen zur Anklage oder zur Verurteilung (Ersetzung 
formeller durch informelle Sanktionen) hinauslaufen. Hierzu wurden die prozessualen 
Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung im staatsanwaltschaftlichen Vorverfahren, im 
gerichtlichen Zwischen- oder im Hauptverfahren genutzt. Die deutsche Variante von 
Diversion besteht demnach in Verfahrenseinstellungen, die - bei hinreichendem Tat-
verdacht und bei Vorliegen der Prozessvoraussetzungen - an die Stelle einer Anklage 
(staatsanwaltliche Diversion) oder einer Verurteilung (richterliche Diversion) treten.  
Bei der ohne Auflagen/Weisungen erfolgenden Einstellung (§§ 153, 153b StPO, §§ 45 I, 
47 I Nr.1 JGG) handelt es sich - strafrechtlich gesehen - um einen spezialpräventiv 
orientierten Sanktionsverzicht. Im sozialwissenschaftlichen Sinne handelt es sich indes 
um eine informelle Sanktionierung, und zwar schon wegen des durchgeführten 
Ermittlungsverfahrens, des damit regelmäßig verbundenen Bekanntwerdens der Tat in 
der Familie und im sozialen Umfeld, vor allem wegen der faktisch bestehenden 
Belastung für den Beschuldigten, weiterhin als hinreichend tatverdächtig zu gelten. 
Einstellungen unter Auflagen/Weisungen (§ 153a StPO, §§ 45 II, III, 47 I Nr. 2, 3 JGG) 
sind im strafrechtlichen Sinne ebenfalls keine Strafen, es handelt sich vielmehr um eine 
einverständliche Sanktionierung, weil der Tatverdächtige die Auflagen oder Weisungen 
freiwillig erfüllt, so dass deren Verhängung durch Urteil überflüssig wird. Insofern kann 
nicht nur im sozialwissenschaftlichen, sondern auch im strafrechtlichen Sinne von einer 
Sanktionierung gesprochen werden.  
Erst bei dieser Betrachtung der Funktionen der §§ 153, 153a, 153b StPO, §§ 45, 47 
JGG wird deutlich, dass es sich nicht bloß um Verfahrensvorschriften handelt. Sie 
gehören vielmehr (auch) zur Rechtsfolgenseite. Dementsprechend reicht das (jugend)-
strafrechtliche Reaktionsspektrum von der - aus justizieller Sicht - folgenlosen Reaktion 
(§§ 153, 153b StPO, §§ 45 I, 47 I Nr. 1 JGG) bis zur nicht ausgesetzten Freiheits- bzw. 
Jugendstrafe.  
Als Diversionsmöglichkeiten sieht die deutsche Rechtsordnung derzeit vor:  
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Für die Zeit vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 kommt als 
Datenquelle lediglich die 'Kriminalstatistik für das Deutsche Reich' in Betracht, deren 
Ergebnisse für die Berichtsjahre 1882 bis 1939 veröffentlicht worden sind.  
Für die Bundesrepublik Deutschland stehen in Form koordinierter Länderstatistiken zur 
Verfügung:  
1) Die Statistik bei den Staats- und Amtsanwaltschaften (Staatsanwaltschaftsstatistik 

- StA-Statistik): In ihr wird die Geschäftserledigung der Staats- und Amtsanwalt-
schaften beim LG und OLG gegen bekannte Täter nachgewiesen. Bei der StA-Sta-
tistik handelt es sich um eine Verfahrensstatistik, d.h. nachgewiesen wird die jeweils 
schwerste Erledigungsart, mit der das Verfahren abgeschlossen wurde. Die Zahl der 
von Ermittlungsverfahren betroffenen Personen wurde zunächst lediglich für einige 
Erledigungsgruppen mitgeteilt. Seit der Neuordnung der StA-Statistik zum 1.1.1998 
wird die Zahl der Personen für sämtliche Erledigungsentscheidungen nachgewiesen. 
Angaben zu den Delikten, die den Ermittlungsverfahren zugrunde lagen, wurden zu-
nächst nicht erhoben. Als Sondersachgebiete wurden 1986 "Straßenverkehrsstraf-
sachen" (die Ergebnisse wurden aber nur für einige Erledigungsarten ausgewiesen), 
1987 "Besondere Wirtschaftsstrafsachen", seit 1998 auch "Betäubungsmittelstraf-
sachen", "Umweltstrafsachen" und "Strafsachen gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung" aufgenommen; zusätzlich wird danach unterschieden, ob es sich um eine 
Straftat der "Organisierten Kriminalität" handelt. Seit dem Berichtsjahr 2004 wird das 
Verfahrensaufkommen bei den Staatsanwaltschaften nach einem Sachgebiets-
katalog der verletzten Strafvorschriften differenziert, der derzeit 30 Positionen 
umfasst. In der veröffentlichten StA-Statistik wird die Erledigungsstruktur allerdings 
nur für folgende Sachgebiete detailliert ausgewiesen: Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, vorsätzliche Körperverletzungen, Diebstahl und Unterschlagung, 
Betrug und Untreue, Straftaten im Straßenverkehr, Wirtschafts- und Steuerstraf-
verfahren, Geldwäschedelikte, Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz.  
Die StA-Statistik wurde seit 1976 nach und nach in den Bundesländern eingeführt: 
(1976 in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland; 1977 in 
Bremen und Hamburg; 1979 in Baden-Württemberg; 1980 in Niedersachsen). Erst-
mals mit dem Berichtsjahr 1981 wurden ihre Ergebnisse vom Statistischen Bundes-
amt veröffentlicht, jedoch ohne die Ergebnisse von Berlin-West, Hessen und Schles-
wig-Holstein, wo diese Statistik erst später (1985, 1988 bzw. 1989) eingeführt wur-
de. Erst seit 1989 liegen deshalb die Ergebnisse für sämtliche alten Bundesländer 
vor, seit 1993 einschließlich Gesamtberlin. In den neuen Bundesländern wurde die 
Führung der StA-Statistik ab 1993 in Sachsen und Sachsen-Anhalt aufgenommen; 
ab 1994 in Brandenburg und in Thüringen und ab 1995 in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Seit 1995 liegen demnach auch Daten für sämtliche neuen Bundesländer vor.  

2) Die Statistik über Straf- und Bußgeldverfahren (im Folgenden: Justizgeschäfts-
statistik der Strafgerichte (StP/OWi-Statistik): In ihr werden der Geschäftsanfall 
und die Erledigung von Strafsachen bei den Amts-, Land- und Oberlandesgerichten 
sowie dem Bundesgerichtshof nachgewiesen. Die Justizgeschäftsstatistik wird mit 
dem jetzigen Inhalt seit 1970 bzw. - nach inhaltlicher Erweiterung - seit 1989 für die 
alten Bundesländer, seit 1991 einschließlich Gesamtberlin, seit 1994 auch ein-
schließlich der neuen Bundesländer veröffentlicht.   
Die Art der Erledigung wird sowohl für Verfahren als auch (seit 1989) für Personen 
nachgewiesen. Seit dem Berichtsjahr 2004 wird zwar das Verfahrensaufkommen bei 
den Strafgerichten nach einem Sachgebietskatalog der verletzten Strafvorschriften 
differenziert erfasst. Das Verbundtabellenprogramm der Länder in der StP/OWi-
Statistik ist aber nicht nach Sachgebieten, sondern nach Spruchkörpern gegliedert, 
weshalb durch das Statistische Bundesamt derzeit noch keine Auswertung nach 
Sachgebieten erfolgt. 
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2.3 Grenzen der Aussagemöglichkeiten für Zeitreihenanalysen 
aufgrund (in zeitlicher oder regionaler Hinsicht) fehlender Daten  
Die StA-Statistik wird erst seit 1981 auf Bundesebene veröffentlicht, erst seit dem 
Berichtsjahr 1989 liegt sie für sämtliche alten Bundesländer und erst seit 1995 auch für 
alle neuen Bundesländer vor. Diese zeitlichen und regionalen Beschränkungen 
begrenzen die Auswertungsmöglichkeiten, insbesondere hinsichtlich der informellen 
Sanktionierung. "Bundesergebnisse" der StA-Statistik für die Zeit zwischen 1981 und 
1989 sind mit den Unsicherheiten von "Hochrechnungen" behaftet. Da Angaben fehlten 
für Berlin-West (1981 - 1984), Hessen (1981 - 1987) und Schleswig-Holstein (1981 - 1988), 
wurden für die folgende Auswertung die Daten über Einstellungen aus Opportunitäts- 
bzw. Subsidiaritätsgründen vom Verf. auf der Grundlage der Bevölkerungszahlen und 
entsprechend dem Durchschnittswert der anderen Länder geschätzt und so Zahlen für 
das Bundesgebiet "hochgerechnet".  
Grenzen der Aussagemöglichkeiten ergeben sich des Weiteren daraus, dass sich die 
veröffentlichten Daten der StVerfStat bis Berichtsjahr 2006 einschließlich auf die alten 
Bundesländer einschließlich Berlin-West (seit 1995 mit Gesamtberlin) beschränken. 
Deshalb ist eine auf diese veröffentlichten Daten gestützte Beschreibung der 
Sanktionierungspraxis bis 2006 nur hinsichtlich der alten Bundesländer möglich. Seit 
2007 werden erstmals in allen Bundesländern Daten für die StVerfStat erhoben. Für die 
Jahre ab 2007 werden im Folgenden die Daten sowohl für die alten Länder als auch für 
das Bundesgebiet getrennt aufbereitet und dargestellt, um die Auswirkungen der 
Einbeziehung der neuen Länder abschätzen zu können.  
Wegen der zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgenden Einbeziehung von Ost-Berlin 
in die StA-Statistik (1993) und in die StVerfStat (1995) ist für diese Jahre eine 
geringfügige Überschätzung der informellen Sanktionen unvermeidbar.  

2.4 Folgerungen für die Zeitreihenanalyse  
Trotz dieser nicht unerheblichen Einschränkung der Aussagemöglichkeiten im Detail 
besitzen die Rechtspflegestatistiken gegenüber Primärdatenerhebungen oder Akten-
analysen den unbestreitbaren Vorteil, dass sie es erlauben, die langfristige Entwicklung 
der Sanktionierungspraxis seit 1882 hinsichtlich aller Sanktionsarten (wenngleich nicht 
immer nach deren Inhalt bzw. Maß) und in regionaler Differenzierung zumindest in 
groben Zügen beschreiben zu können. Seit 1981 ist es ferner möglich, auch die sog. 
"informellen Sanktionen" von Staatsanwaltschaft und Gericht in ihren Größenordnungen 
im zeitlichen Längsschnitt und im regionalen Querschnitt zu beschreiben und zu ana-
lysieren. Primärdatenerhebungen oder Aktenanalysen leiden demgegenüber unter dem 
regelmäßig nicht ausräumbaren Nachteil der zeitlichen oder lokalen Beschränkung, die 
einer Verallgemeinerung der Befunde entgegenstehen.  

3. Sanktionierungspraxis in der Bundesrepublik Deutschland 
- räumlicher Bezug der Beschreibung  
Wegen der regional begrenzten Verfügbarkeit der Ergebnisse insbesondere der 
StVerfStat beziehen sich die im Folgenden mitgeteilten Ergebnisse bis 1960 auf die 
alten Bundesländer (ohne Saarland und Berlin-West), ab 1961 auf die alten 
Bundesländer einschließlich Berlin-West, ab 1995 auf die alten Bundesländer mit 
Gesamtberlin (im Folgenden abgekürzt mit: FG), ab 2007 auf FG und auf Deutschland. 
Die textlichen Angaben zur Sanktionierungspraxis 2008 beziehen sich, soweit nichts 
anderes angegeben ist, auf Deutschland. Länderspezifische Auswertungen werden nur 
ausnahmsweise vorgenommen und dargestellt.  
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Schaubild 4b: Entwicklung der Sanktionierungspraxis, aber ohne informelle Sanktionen. Deutsches Reich bzw. 
früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland. Anteile, bezogen auf nach allgemeinem und nach Jugendstrafrecht Verurteilte 

1882, zu Beginn des statistisch überblickbaren Zeitraumes, betrug der Anteil der 
unbedingt verhängten freiheitsentziehenden Sanktionen 76,8% (Schaubild 4). Lediglich 
bei 22,2% der Verurteilten war auf Geldstrafe erkannt worden. Der Anteil der auf 
Todesstrafe lautenden Urteile betrug 0,03%; in der Folgezeit schwankte dieser Anteil 
zwischen 0,01% und 0,05% (1939). Die in Schaubild 4 dargestellten sonstigen 
Sanktionen spiegeln im Wesentlichen die Sanktionierungspraxis gegenüber jungen 
Menschen (bis 1923) bzw. im Jugendstrafrecht wider. "Das mächtige Überwiegen der 
Freiheitsstrafe stand", wie Exner (Studien über die Strafzumessungspraxis der deut-
schen Gerichte, Leipzig 1931, S. 18) zutreffend bemerkte, "nicht nur auf dem Papier, es 
war lebendes Recht. Sicher ist aber auch, dass sich von da ab das Verhältnis allmählich 
und in erstaunlicher Gleichförmigkeit verschoben hat ...".  

1950, dem ersten Jahr mit statistischen Ergebnissen für die Bundesrepublik 
Deutschland (früheres Bundesgebiet = FG), betrug der Anteil unbedingt verhängter frei-
heitsentziehender Sanktionen noch 39,1%; 2010 entfielen hierauf lediglich noch 8,2 
(FG; 7,9% BRD) aller Verurteilungen (unbedingte Freiheits- oder Jugendstrafe, unbe-
dingter Strafarrest, Jugendarrest). Bezogen auf sämtliche (nach allgemeinem und nach 
Jugendstrafrecht) Verurteilten waren 2010 70,7% (69,8% FG) aller Strafen 
Verurteilungen zu Geldstrafe. Weitere 12,7% (12,8% FG)  der Verurteilten wurden zu 
einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt, 8,8% (9,2% 
FG) nach Jugendstrafrecht zu ambulanten Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln. 
Das volle Ausmaß der Zurückdrängung stationärer zugunsten ambulanter Sanktionen 
zeigt sich indes erst, wenn auch die Einstellungen gem. §§ 153, 153a, 153b StPO, 
§§ 45, 47 JGG berücksichtigt werden, die ja 1882 (jedenfalls in der Theorie) alle zur 
Verurteilung führten. Denn dann dürften gegenwärtig (Stand: 2010) lediglich noch 3,3% 
(3,6% FG) aller sanktionierbaren Personen zu einer unmittelbar mit Freiheitsentziehung 
verbundenen Sanktion verurteilt worden sein (Schaubild 6).  
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Dem ultima ratio-Prinzip zur Vermeidung einer zu vollstreckenden Freiheitsstrafe ist 
damit die Praxis in beachtlichem Maße näher gekommen, beachtlich auch deshalb, weil 
in sämtlichen Straftatbeständen des Besonderen Teils des StGB weiterhin Freiheits-
strafe - zumindest neben Geldstrafe - angedroht ist. Die Praxis folgt also "der Erkennt-
nis, dass unter generalpräventiven Gesichtspunkten weitgehend auf vollstreckte 
Freiheitsstrafen verzichtet werden kann und dass diese unter Resozialisierungs-
aspekten ungünstiger sind als alle anderen Sanktionsalternativen" (Schöch, Empfehlen 
sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug? Gutachten C zum 59. Deutschen Juristentag, München 1992, C 21 f.).  

1.2.2 Bedeutungsgewinn informeller Sanktionen im allgemeinen Strafrecht 
und im Jugendstrafrecht  

Die Entwicklung des Hauptstrafensystems des StGB ist aber nicht nur gekennzeichnet 
durch die Zurückdrängung stationärer zugunsten ambulanter Sanktionen, sondern auch 
durch den zunehmenden Gebrauch der Einstellungsmöglichkeiten aufgrund von Oppor-
tunitätsvorschriften, also der deutschen Variante von Diversion in Form verfahrens-
rechtlicher Entkriminalisierung.  

Was das Ausmaß angeht, in dem von den Diversionsvorschriften Gebrauch gemacht 
wird, fehlen im zeitlichen Längsschnitt exakte Angaben. Verfügbar sind lediglich begrün-
dete, in den letzten Jahren wegen Vervollständigung der Datenbasis indes zunehmend 
genauer werdende Näherungswerte. Dass es sich um Näherungswerte handelt, beruht 
vor allem darauf, dass zum einen sowohl die verfahrensbezogenen Daten der StA-
Statistik (personenbezogene Daten liegen erst ab 1998 vor, ausgenommen Schleswig-
Holstein, wo zwischen 1998 und 2003 die Aufbereitung der StA-Statistik ausgesetzt 
war, weshalb ersatzweise die verfahrensbezogenen Werte für 1997 verwendet werden 
mussten) als auch die der Justizstatistik (bis 1988 einschließlich) auf Personen "umzu-
rechnen" waren (zum Vergleich "umgerechneter" zu "echter" Personenzählung in der 
StA-Statistik vgl. die Tabellen im Anhang), dass zum zweiten die bis 1989 für einzelne 
Bundesländer fehlenden Angaben der StA-Stat wegen teilweise fehlender Länder-
ergebnisse auf die (alten) Bundesländer "hochgerechnet" werden mussten. Hinzu 
kommt schließlich, dass sich die Zahlen über staatsanwaltschaftliche Erledigungen und 
gerichtliche Verurteilungen nicht auf dieselbe Grundgesamtheit beziehen; die Erfas-
sungszeiträume sind zeitlich versetzt.  

Unter dieser Einschränkung lässt sich sagen, dass die Praxis von StA und Gericht die 
Möglichkeiten, das Verfahren gegen hinreichend tatverdächtige Beschuldigte unter den 
Voraussetzungen der §§ 153, 153a, 153b StPO, §§ 45, 47 JGG einzustellen, voll 
angenommen hat, freilich zu Lasten materiellrechtlicher Instrumente, wie Absehen von 
Strafe (§ 60 StGB) oder Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB), die praktisch 
bedeutungslos geblieben sind. Den Anstieg der Zahl der sanktionierbaren Personen hat 
die Praxis durch den vermehrten Gebrauch der Einstellungsmöglichkeiten aufgefangen; 
auf diese Weise konnte die absolute Zahl der Verurteilten in etwa konstant gehalten 
werden (Schaubild 5). Weniger als die Hälfte aller sanktionierbaren Personen werden 
derzeit auch verurteilt; der Anteil der nach allgemeinem oder nach Jugendstrafrecht 
Verurteilten (einschl. Personen mit Entscheidungen gem. §§ 59, 60 StGB, § 27 JGG) an 
den sanktionierbaren Personen ging von 63,7% (1981) auf 43,1% (42,8% FG) zurück; 
bei 56,9% (57,2% FG) wurde 2010 das Verfahren gem. §§ 153, 153a, 153b StPO, §§ 
45, 47 JGG oder gem. §§ 31a, 37 BtMG eingestellt (Schaubild 6).  
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Schaubild 5: Entwicklung der informellen und formellen Sanktionierungspraxis im allgemeinen Strafrecht und im 

Jugendstrafrecht, 1981 - 2008. Absolute Zahlen (informell Sanktionierte gem. StPO, JGG, BtMG). 
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Deutschland 

64%62%
58%56%

54%53%
50%

48%48%
45%

43%43%44%43% 43% 43% 43%

1981 1990 2000 2010 07 2010
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 stationäre Sanktionen 
  (unbed.  Freiheits-, 
  Jugendstrafe, 
  Jugendarrest)

 bedingte Strafen 
 (Freiheits-, Jugend-
 strafen z.Bew.)

 Geldstrafe

 Sonstige (insb. 
 amb. Zuchtm., 
  Erz.Maßregel)

 §§ 59, 60 StGB
 § 27 JGG

 Einstellungen 
 mit Auflagen

 Einstellungen 
 ohne Auflagen

Formell S.

KONSTANZER

I NVENTAR

SANKTIONSFORSCHUNG

Früheres Bundesgebiet           BRD  
Schaubild 6: Entwicklung der informellen und formellen Sanktionierungspraxis im allgemeinen Strafrecht und im 

Jugendstrafrecht. Relative Zahlen (informell Sanktionierte gem. StPO, JGG, BtMG). Früheres 
Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und Deutschland 

Träger dieser Diversionsentscheidungen ist vor allem die Staatsanwaltschaft. Anfang 
der 1980er Jahre wurden zwei Drittel (67,4%) aller Diversionsentscheidungen durch die 
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StA ausgesprochen; dieser Anteil ist inzwischen auf 84,3% (unter Einschluss auch der 
BtMG-Entscheidungen: 85,1%) gestiegen. Die quantitative Bedeutung zeigt die Gegen-
überstellung der absoluten Zahlen für 2010: Rd. 873.000 Personen, deren Verfahren 
durch die StA gem. §§ 153, 153a, 153b StPO, § 45 JGG eingestellt worden waren, 
standen gut 986.000 Personen gegenüber, die entweder formell sanktioniert wurden 
(N=824.331) oder deren Verfahren durch das Gericht gem. §§ 153, 153a, 153b StPO, 
§ 47 JGG (N=162.000) eingestellt worden waren. In relativen Zahlen heißt dies, dass 
2010 46,9% (mit BtMG 49,8%) aller formell oder informell Sanktionierten durch die StA 
sanktioniert worden waren.  

Gegen diese Verschiebung von Sanktionskompetenz auf die StA werden in der Straf-
rechtswissenschaft rechtliche und kriminalpolitische Bedenken erhoben. So sehen 
manche das Gewaltenteilungsprinzip und den Grundsatz der Unschuldsvermutung als 
verletzt an. Kritik wird ferner an der Unbestimmtheit der Einstellungsvoraussetzungen 
laut: Aufgabe des Gesetzgebers, nicht aber der Exekutive, sei es, diese Voraus-
setzungen zu präzisieren. Durch die Opportunitätsvorschriften werde ein "exekutivi-
sches Recht" geschaffen, ein durch Weisungen beeinflusstes Sonderstrafrecht, das 
flexibel den Bedürfnissen der Strafrechtspflege, kriminalpolitischen Strömungen und 
politischen Programmen angepasst werden könne. Befürchtet wird ferner, mittels 
§§ 153 ff. StPO werde auch in Fällen sanktioniert, in denen früher mangels hinreichen-
den Tatverdachts eingestellt worden sei ("Ausweitung des Netzes sozialer Kontrolle"). 
Zu den Bedenken gehört schließlich, durch § 153a StPO würden intellektuell und finan-
ziell höherstehende Beschuldigte bevorzugt ("Freikaufverfahren", "Reichenprivileg"), der 
"deal" sei nicht mehr aufzuhalten. Jedenfalls die in empirischer Hinsicht vorgetragenen 
Bedenken, insbesondere das einer Ausweitung des Netzes sozialer Kontrolle, konnten 
durch die bisherigen Forschungen für den Rechtszustand und für die Sanktionierungs-
praxis in Deutschland nicht bestätigt werden.  

1.2.3 Unterschiedliche Entwicklungen der Verurteiltenquote im allgemeinen 
Strafrecht und im Jugendstrafrecht 

Im Jahr 2010 wurden in Deutschland insgesamt 1.018.006 Personen abgeurteilt, d. h. 
ein Hauptverfahren wurde rechtskräftig abgeschlossen, sei es durch Verurteilung, Ein-
stellung, Freispruch oder durch die selbständige Anordnung von Maßregeln der 
Besserung und Sicherung. Von den Abgeurteilten wurden 813.266 Personen (=79,9%) 
verurteilt (vgl. Tabelle 3). 2010 waren von den Verurteilten 55.388 (7,2%) Jugendliche, 
80.091 Heranwachsende (9,8%) und 677.787 (83,3%) Erwachsene. Dementsprechend 
kam weit überwiegend das allgemeine Strafrecht (704.802, 86,7%) zur Anwendung, 
nämlich bei 677.787 Erwachsenen und bei 27.015 nach allgemeinem Strafrecht 
verurteilten Heranwachsenden (zur Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heranwach-
sende vgl. unten III., 3.1). 
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Tabelle 3: Abgeurteilte und Verurteilte nach allgemeinem und nach Jugendstrafrecht; alle 
Straftaten.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 
2007 FG und Deutschland 

Jahr Abgeur-
teilte insg. 

% nach allg. 
Strafrecht 

Abgeurteilte 
an Abge-
urteilten 

insg. 

% nach 
Jugend-

strafrecht 
Abgeurteilte 

an Abge-
urteilten 

insg. 

Verurteilte 
insgesamt 

% 
Verurteilte 
an Abge-
urteilten 

insg. 

% nach allg. 
Strafrecht 
Verurteilte 
an Abgeur-
teilten nach 
allg. Straf-
recht insg. 

% nach 
Jugend-
strafrecht 

Verurteilte an 
Abgeurteilten 
nach Jugend-

strafrecht 
insg. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1976 839.679 83,2 16,8 699.339 83,3 84,8 76,0 

1980 928.906 79,1 20,9 732.481 78,9 81,6 68,5 

1985 924.912 80,2 19,8 719.924 77,8 81,0 65,1 

1990 878.305 86,1 13,9 692.363 78,8 81,3 63,3 

1995 937.385 86,7 13,3 759.989 81,1 84,0 61,7 

2000 908.261 84,0 16,0 732.733 80,7 83,7 64,7 

2005 964.754 83,7 16,3 780.659 80,9 83,5 67,8 

2006 932.352 83,3 16,7 751.387 80,6 83,1 67,9 

2007 930.029 83,3 16,7 751.629 80,8 83,5 67,4 

2008 911.424 83,6 16,4 734.669 80,6 83,3 67,0 

2009 886.145 82,8 17,2 710.628 80,2 82,9 67,1 

2010 857.422 83,3 16,7 687.189 80,1 82,7 67,2 

Deutschland 

2007 1.111.577 83,6 16,4 897.631 80,8 83,5 66,7 

2008 1.087.842 83,9 16,1 874.691 80,4 83,1 66,2 

2009 1.056.809 83,3 16,7 844.520 79,9 82,6 66,3 

2010 1.018.006 83,9 16,1 813.266 79,9 82,5 66,4 

 

Die weit überwiegende Zahl der Aburteilungen (2010: 83,9%) erfolgte nach 
allgemeinem Strafrecht. Wird differenziert zwischen den nach allgemeinem und den 
nach Jugendstrafrecht Abgeurteilten (Tabelle 3), dann zeigen sich allerdings erhebliche 
Unterschiede in den Verurteilungsraten. Im Unterschied zur im Wesentlichen konstant 
gebliebenen Verurteiltenrate des allgemeinen Strafrechts (1976: 84,8%; 2010: 82,7% 
FG) ist die entsprechende Rate im Jugendstrafrecht in den letzten beiden Jahrzehnten 
von 76,0% auf 67,2% (FG) zurückgegangen, allerdings mit leicht steigender Tendenz 
seit 1998.   
Wie Tabelle 3 (Spalte 9) zeigt, beruhen diese Unterschiede ausschließlich auf der 
Zunahme der Einstellungen gem. § 47 JGG. Dies entspricht der Konzeption des 
Gesetzgebers, der in § 47 JGG Möglichkeiten der erzieherisch motivierten, mit Auflagen 
oder Weisungen verbundenen Verfahrenseinstellung geschaffen hat, die über die 
Einstellungsmöglichkeiten des allgemeinen Strafverfahrensrechts weit hinausreichen.   

Die Freispruchsquote liegt sowohl bei Aburteilungen im allgemeinen als auch im 
Jugendstrafrecht deutlich unter 5% (Tabelle 4, Sp. 10; Tabelle 5, Sp. 11). Die Höhe der 
Nichtverurteilungsrate beruht dementsprechend vor allem auf der Einstellung des 
Verfahrens, die vor allem im Jugendstrafrecht deutlich zugenommen hat und dort das 
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2fache der Einstellungsrate im allgemeinen Strafrecht beträgt. Die weiteren Gründe für 
eine Nicht-Verurteilung sind quantitativ und bezogen auf alle Straftaten bedeutungslos. 

Tabelle 4: Nach allgemeinem Strafrecht Abgeurteilte nach Art der Entscheidung; alle 
Straftaten. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin 
(FG), seit 2007 FG und Deutschland 

Jahr 

Abgeur-
teilte insg. Verurteilte insg. 

Nicht-
Verurteilte 

insg. 

Selbständig 
auf 

Maßregeln 

Neben 
Freispruch 

auf 
Maßregeln 

von Strafe 
ab-

gesehen 

Einstellung des 
Verfahrens ohne 

Maßregeln 

Freispruch 
ohne 

Maßregeln 

N N 
in % 

von (1) N 
in %   
von (1) 

in %  
 von (1) 

in %   
von (1) 

in % 
von (1) 

in % 
von (4) 

in %   
von (1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1976 698.703 592.154 84,8 106.549 0,03 0,02 0,13 10,6 69,5 4,5 

1980 735.170 599.832 81,6 135.338 0,03 0,01 0,06 14,0 75,8 4,4 

1985 741.861 600.798 81,0 141.063 0,03 0,01 0,05 15,1 79,6 3,8 

1990 756.285 615.089 81,3 141.196 0,04 0,01 0,07 15,2 81,7 3,3 

1995 813.055 683.258 84,0 129.797 0,04 0,01 0,06 13,1 81,9 2,8 

2000 763.307 638.893 83,7 124.414 0,07 <0,01 0,05 13,5 82,7 2,7 

2005 807.427 674.004 83,5 133.423 0,08 <0,01 0,04 13,8 83,8 2,6 

2006 776.376 645.485 83,1 130.891 0,08 <0,01 0,04 14,0 83,0 2,7 

2007 774.554 646.819 83,5 127.735 0,10 <0,00 0,04 13,7 83,1 2,6 

2008 761.512 634.155 83,3 127.357 0,11 0,01 0,04 13,7 82,1 2,8 

2009 733.534 608.154 82,9 125.380 0,09 0,01 0,05 13,9 81,6 3,0 

2010 714.592 591.264 82,7 123.328 0,09 0,01 0,05 14,1 81,4 3,1 

Deutschland 

2007 929.587 776.277 83,5 153.310 0,11 <0,01 0,04 13,6 82,3 2,8 

2008 912.286 758.413 83,1 153.873 0,12 0,01 0,04 13,7 81,4 3,0 

2009 880.425 727.641 82,6 152.784 0,11 0,01 0,05 14,0 80,7 3,2 

2010 854.590 704.802 82,5 149.788 0,10 0,01 0,04 14,1 80,6 3,3 

 





Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutschland 62 

gem. §§ 153, 153a, 153b StPO eingestellt worden sind, als "informell Sanktionierte" 
bezeichnet werden.  

Informelle Sanktionen sind nicht nur im Jugendstrafrecht, sondern auch im allgemeinem 
Strafrecht quantitativ bedeutsam. Durch den vermehrten Gebrauch der Einstellungs-
möglichkeiten der §§ 153, 153a, 153b StPO ist es der Praxis gelungen, trotz des An-
stiegs der Zahl der sanktionierbaren Personen die Zahl der Verurteilten in etwa konstant 
zu halten (Schaubild 7). Relativ gesehen heißt dies, dass der Anteil der formell Sank-
tionierten an allen (informell und formell) Sanktionierten deutlich rückläufig ist. 1981 
dürften noch 66% formell sanktioniert worden sein, 2010 lediglich noch 48% (Schaubild 
8), entsprechend ist der Anteil der nach allgemeinem Strafrecht informell Sanktionierten 
von 34% (1981) auf 52% (2010) gestiegen (mit leicht rückläufiger Tendenz in den 
letzten zwei Jahren).  

Die Zunahme der Opportunitätsentscheidungen beruht weitestgehend auf den 
Einstellungen ohne Auflage gem. §§ 153, 153b StPO (Schaubild 7). Innerhalb der 
Opportunitätsentscheidungen ging der Anteil der unter Auflagen eingestellten Verfahren 
von 57% (1981) auf 33% (2008) zurück. Die Einstellung unter Auflagen/Weisungen ist 
faktisch eine pekuniäre Denkzettelsanktion, denn auf die Geldbußenauflage entfielen 
2010 79,6% (80,6% FG) aller Auflagen / Weisungen.  

Träger der Opportunitätsentscheidung ist vor allem und in wachsendem Maße die 
Staatsanwaltschaft. Von allen Einstellungsentscheidungen gem. §§ 153, 153a, 153b 
StPO wurden 2010 lediglich 15,0% (14,7% FG) durch das Gericht getroffen.  
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Früheres Bundesgebiet           BRD  
Schaubild 7: Nach allgemeinem Strafrecht informell und formell Sanktionierte.  

Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 
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Schaubild 8: Nach allgemeinem Strafrecht informell und formell Sanktionierte.  
Anteile, bezogen auf (informell und formell) Sanktionierte insgesamt (Diversionsraten).  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Cannabis-Entscheidung von 1994 die 
Entscheidung des Gesetzgebers, den Verfolgungszwang prozessual einzuschränken, 
verfassungsrechtlich nicht beanstandet, vorausgesetzt, das "Prinzip der Gesetzlichkeit 
der Strafbarkeit" und der "Grundsatz der Bestimmtheit der Strafvorschrift" würden 
gewahrt (BVerfGE 90, 145 [191]). Deshalb wurden die Länder für verpflichtet erklärt, 
"für eine im Wesentlichen einheitliche Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften zu 
sorgen" (BVerfGE 90, 145 [190]). Wie der Zeitreihenvergleich zeigt, werden die 
zwischen den alten Ländern (der Zeitreihenvergleich ist für die neuen Länder erst ab 
den 1990er Jahren und auch dann nur teilweise möglich) bestehenden Unterschiede im 
Gebrauch der Einstellungsmöglichkeiten jedoch nicht geringer, sondern sogar deutlich 
größer (Schaubild 9). Die Spannweite der Diversionsraten betrug 1981 11%, 2010 
hingegen 26%. Die Bandbreite der Diversionsrate reichte 2010 von 40,0% (Bayern) bis 
61,7% (Hessen) und 66,1% (Schleswig-Holstein). Von 100 nach allgemeinem Strafrecht 
sanktionierbaren Personen wurde in Bayern bei 40 das Verfahren eingestellt, 60 
wurden verurteilt, in Hessen wurden dagegen nur 38 verurteilt, in Schleswig-Holstein 
sogar nur 34.   
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Schaubild 10: Nach allgemeinem Strafrecht informell Sanktionierte, nach Ländern, 2010.  
Anteile der staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Einstellungen gem. §§ 153, 153a, 153b StPO, 
bezogen auf nach allg. Strafrecht (informell und formell) Sanktionierte (Diversionsraten) 

Ob deshalb die Einstellungspraxis der StA als "im Wesentlichen uneinheitlich" 
anzusehen ist, kann aufgrund der für die StA-Statistik erhobenen Daten nur ungefähr 
und nicht hinreichend differenziert festgestellt werden. Denn Voraussetzung für die 
Beantwortung dieser Frage wäre, dass die Tat- und Täterstruktur, insbesondere also Art 
und Schwere der Delikte, Alter, Geschlecht und Vorstrafenbelastung, in den ent-
scheidungsrelevanten Merkmalen vergleichbar wären. Hierzu enthält die StA-Statistik 
aber keine Informationen.  

Unter den Auflagen dominierten schon immer die Geldauflagen (Tabelle 6). 2010 
entfielen hierauf in der BRD 82,9% aller gem. § 153a StPO durch Staatsanwaltschaft 
oder Gericht verhängten Auflagen. Trotz der durch § 155a StPO auferlegten Ver-
pflichtung, in jeder Lage des Verfahrens die Möglichkeit eines TOA zu prüfen, kommt 
dem TOA als Einstellungsgrund im Rahmen von § 153a StPO immer noch eine 
marginale Bedeutung zu. 2010 entfielen hierauf 5,2% aller Einstellungen gem. § 153a 
StPO. Weit überdurchschnittlich hohe Anteile wiesen vor allem Rheinland-Pfalz (10,6%) 
und das Saarland (16,8%) auf. Selbst wenn TOA und Schadenswiedergutmachung 
(§ 153a I Nr. 1 StPO) zusammengerechnet werden, entfielen hierauf 2010 im Schnitt 
nur 11,8% aller Einstellungen gem. § 153a StPO.  

Statistisch nicht erkennbar ist, in wie vielen Fällen ein TOA im Ermittlungsverfahren 
zwar angeregt, aber nicht erfolgreich durchgeführt worden ist, oder zwar erfolgreich 
durchgeführt wurde, aber dennoch nicht nach § 153a StPO eingestellt, sondern z.B. 
nach § 46a StGB die Strafe lediglich gemildert worden ist.  
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durch das die kurze Freiheitsstrafe zugunsten der Geldstrafe weiter zurückgedrängt 
wurde (§ 47 StGB). Seit der Strafrechtsreform von 1969 wurden jährlich 80% und mehr 
der nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten lediglich noch zu Geldstrafe verurteilt. Von 
den 2010 nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten (=704.802) waren es 575.068 
(81,6%) (Schaubild 11). Beachtlich ist, dass die Geldstrafe seit 1970 diesen hohen 
Anteil von (zumeist) über 80% halten konnte, und zwar trotz der in den letzten Jahr-
zehnten erfolgten deutlichen Zunahme der Diversionsentscheidungen. Vor allem bei 
den Straßenverkehrsdelikten, bei leichteren und mittelschweren Delikten der 
klassischen Kriminalität, bei Umweltstraftaten und bei Verstößen gegen das Ausländer-
gesetz wird Geldstrafe verhängt.  
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Schaubild 11: Entwicklung der Sanktionierungspraxis im allgemeinen Strafrecht. Absolute Zahlen.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 

Die volle quantitative Bedeutung pekuniärer Sanktionen im allgemeinen Strafrecht wird 
freilich erst dann deutlich, wenn berücksichtigt wird, dass 2010 zu den 575.068 
Verurteilungen zu Geldstrafen noch die knapp 217.000 unter der Auflage der Zahlung 
eines Geldbetrages gem. § 153a I Nr. 2 StPO erfolgenden Einstellungen von Straf-
verfahren durch Staatsanwaltschaft und Gericht hinzukommen, ferner die bei Strafaus-
setzung nach allgemeinem Strafrecht verhängten 60.364 Bewährungsauflagen, die 
regelmäßig ebenfalls die Zahlung eines Geldbetrages beinhalten. Noch deutlicher 
würde die dominierende Rolle pekuniärer Sanktionen werden, würden auch die in 
Ordnungswidrigkeitenverfahren verhängten Geldbußen berücksichtigt. Die Gesamtzahl 
der Geldbußen wurde schon in den 1970er Jahren als rd. fünfmal so hoch geschätzt 
wie die Zahl der Geldstrafen (vgl. Jescheck, Die Geldstrafe als Mittel moderner 
Kriminalpolitik in rechtsvergleichender Sicht, in: Festschrift für Würtenberger, Berlin 
1977, S. 259). Heute dürfte sie, allein schon wegen der Verkehrsordnungswidrigkeiten, 
deutlich höher sein. 

Trotz dieser Dominanz der Geldstrafe werden die mit ihr gegebenen Möglichkeiten zur 
Zurückdrängung der kurzen Freiheitsstrafe (§ 47 StGB) auch nicht annähernd ausge-
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schöpft. Zwar hat die Praxis ihre anfänglich äußerste Zurückhaltung gegenüber 30 Tage 
übersteigenden Tagessätzen etwas aufgegeben (Schaubild 12), aber immer noch 
verzichtet sie weitestgehend darauf, die Geldstrafe im oberen Bereich der kurzen (!) 
Freiheitsstrafe einzusetzen, also zwischen 3 und 6 Monaten. Obwohl als Regelstraf-
rahmen bei Geldstrafe 5 bis 360 Tagessätze (§ 40 I StGB) zur Verfügung stehen, 
entfielen 2010 nur 53,4%  auf Geldstrafen von mehr als 30 Tagessätzen, d.h. fast die 
Hälfte aller verhängten Geldstrafen war überhaupt keine Konkurrenz zur Freiheitsstrafe 
(Mindeststrafe: 1 Monat - § 38 II StGB). Erstmals 2004 lag etwas mehr als der Hälfte 
aller verhängten Geldstrafen im Bereich von 30 und mehr Tagessätzen (2010: 53,4%), 
freilich weitaus überwiegend im Bereich zwischen 31 und 90 Tagessätzen (2010: 
46,8%). 93,3% aller Geldstrafen blieben 2010 folglich im unteren Viertel des 
Strafrahmens (bis 90 Tagessätze); auf mehr als 180 Tagessätze entfielen lediglich 
0,6% aller Geldstrafen. Geldstrafen von mehr als 90 Tagessätzen konzentrieren sich 
auf schwere Formen von Eigentums- und Körperverletzungsdelikten.  
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Schaubild 12: Nach allgemeinem Strafrecht zu Geldstrafe Verurteilte nach der Zahl der Tagessätze. Anteile, 
bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht zu Geldstrafe Verurteilte.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 

Zwischen den Ländern bestehen deutliche Unterschiede hinsichtlich der verhängten der 
Zahl der Tagessätze. In Bayern liegen lediglich 40% der Geldstrafen im Bereich bis 30 
Tagessätze, in Schleswig-Holstein dagegen 57% (vgl. Schaubild 13). Durch die 
unterschiedliche Ausschöpfung der Diversionsmöglichkeiten ist dies nicht bedingt, denn 
gerade diese beiden Länder bilden insoweit die extremen Lager. 
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Die Höhe der Geldstrafen mit mehr als 360 Tagessätzen ist in der Strafv erfolgungsstatistik nicht ausgewiesen
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Schaubild 14: Nach allgemeinem Strafrecht zu Geldstrafe Verurteilte nach der Höhe der Tagessätze. Anteile, 

bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht zu Geldstrafe bis 360 Tagessätzen Verurteilte.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 
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Schaubild 15: Nach allgemeinem Strafrecht zu Geldstrafe Verurteilte nach der Höhe der Tagessätze und nach 

Ländern, 2010. Anteile, bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht zu Geldstrafe bis 360 
Tagessätzen Verurteilte.  
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Schaubild 19: Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe verbüßende Gefangene, jeweils am 31. März.  

Gefangenenrate (pro 100.000 strafmündige Einwohner)  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1992 mit Gesamtberlin 

2.2.3 Bedeutungsgewinn von Strafaussetzung zur Bewährung und Bewäh-
rungshilfe  

Strafaussetzung zur Bewährung ist in dem spezialpräventiven Konzept des Gesetz-
gebers der Strafrechtsreform von 1969 nicht mehr die ausnahmsweise zu gewährende, 
besonders zu rechtfertigende Vollstreckungsmodifikation, sondern hat sich - als Regel-
fall bei verhängter Freiheitsstrafe - zu einer "besonderen 'ambulanten' Behandlungsart" 
(BGHSt 24, 40 [43]) fortentwickelt. Dieses Konzept hat die Praxis voll umgesetzt. Der 
Anteil der Strafaussetzungen gem. § 56 StGB an den Freiheitsstrafen hat sich in den 
letzten 40 Jahren mehr als verdoppelt (Aussetzungsrate - bezogen auf insgesamt ver-
hängte Freiheitsstrafen - 1954: 30,2%; 2010: 70,7% FG bzw. 71,0% BRD) (Schaubild 
16).   

Die seit der Strafrechtsreform 1969 allmählich wieder erfolgte Zunahme des Anteils der 
verhängten Freiheitsstrafen (Schaubild 17) wurde in den letzten Jahren durch eine 
ebenfalls zunehmend erfolgte Aussetzung der Vollstreckung der Freiheitsstrafen zur 
Bewährung aufgefangen (ausgenommen die erste Hälfte der 1980er Jahre mit einem 
überproportionalen Anstieg der verhängten Freiheitsstrafen). Der Zuwachs der 
Aussetzungsraten, also der Anteil der ausgesetzten an den aussetzungsfähigen Frei-
heitsstrafen bis 2 Jahre, verlangsamte sich in den 1980er Jahren; bis 2002 gab es 
keinen Zuwachs mehr, die Aussetzungsraten schwankten um Werte zwischen 73% und 
75%. Erst seit 2004 haben die Aussetzungsraten wieder die 76%-Marke erreicht (2010: 
77,0% FG bzw. 77,1% BRD).  In dem Maße, in dem die Strafaussetzung zur 
Bewährung stagnierte oder nur noch geringfügige Zuwächse aufwiese, konnte der 
Anstieg der verhängten Freiheitsstrafen nicht mehr aufgefangen werden. Absolut wie 
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Diese absolute wie relative Verschiebung zeigt sich besonders deutlich, wenn die 
bedingten Freiheitsstrafen auf die Verurteilten (Schaubild 22) oder die nach 
allgemeinem Strafrecht Sanktionierten (Schaubild 23) bezogen werden.  

1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010 07 2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rate 1 65,7 66,3 68,0 69,6 67,5 70,4 70,7 70,6 71,0

Rate 2 11,8 12,3 11,3 11,8 13,2 13,4 13,3 12,9 13,1

KONSTANZER

I NVENTAR

SANKTIONSFORSCHUNG

6 ..12 Monate

> 12 ..24 Monate

unter 6 Monate

Rate 1: Aussetzungsrate, bezogen auf verhängte Freiheitsstrafen insgesamt 
Rate 2: bedingte Freiheitsstrafen, in %  der nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten

Früheres Bundesgebiet               BRD

 
Schaubild 22: Nach allgemeinem Strafrecht zu bedingter Freiheitsstrafe Verurteilte nach der Dauer. 

Anteile, bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte insgesamt.   
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  
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Schaubild 23: Nach allgemeinem Strafrecht zu bedingter Freiheitsstrafe Verurteilte nach der Dauer. 
Anteile, bezogen auf (informell und formell) Sanktionierte insgesamt.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  
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Tabelle 8: Nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte nach der Dauer der Freiheitsstrafe, 
2010. Früheres Bundesgebiet mit Gesamtberlin 

 
insge-
samt bedingt 

unbe-
dingt 

Anteile, bezogen auf 

Verur-
teilte 

Freiheitsstrafen 

insg. be-
dingt 

unbe-
dingt 

Verurteilte 704.802             

Geldstrafe 575.068     81,6       

Strafarrest 17 16 1 0,002       

Freiheitsstrafe 129.717 92.057 37.660 18,4 100,0 100,0 100 

unter 6 Monate 41.341 30.743 10.598 5,87 31,9 33,4 28,1 

6 Monate 18.607 15.274 3.333 2,64 14,3 16,6 8,9 

mehr als 6 bis einschl. 9 Mte  20.442 16.274 4.168 2,90 15,8 17,7 11,1 

mehr als 9 bis einschl. 12 Mte  17.005 13.474 3.531 2,41 13,1 14,6 9,4 

mehr als 12 bis einschl. 24 Mte  22.052 16.292 5.760 3,13 17,0 17,7 15,3 

mehr als 2 bis einschl. 3 Jahre 4.854   4.854 0,69 3,7   12,9 

mehr als 3 bis einschl. 5 Jahre 3.672   3.672 0,52 2,8   9,8 

mehr als 5 bis einschl. 10 Jahre 1.475   1.475 0,21 1,1   3,9 

mehr als 10 bis einschl. 15 Jahre 132   132 0,02 0,10   0,35 

lebenslang 137   137 0,02 0,11   0,36 

zeitige Freiheitsstrafen 129.580     18,4 99,9     

aussetzungsfähige Freiheitsstrafen 119.447     16,9 92,1     

ausgesetzte Freiheitsstrafen 92.057     13,1 71,0     

unbedingte zeitige Freiheitsstrafen 37.523     5,3 28,9     
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Schaubild 29: Nach allgemeinem Strafrecht zu Freiheitsstrafen Verurteilte nach der Dauer der insgesamt 
verhängten Freiheitsstrafen. Anteile, bezogen auf zu Freiheitsstrafe insgesamt Verurteilte.   
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  
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einer Freiheitsstrafe bis unter 6 Monate verurteilt, 2010 waren es lediglich noch 2,9% 
(FG bzw. 2,8% BRD) (Schaubild 31). 
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Schaubild 31: Nach allgemeinem Strafrecht zu Freiheitsstrafen Verurteilte nach der Dauer der insgesamt 
verhängten Freiheitsstrafen  
Anteile, bezogen auf (informell und formell) Sanktionierte insgesamt.   
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  

Dennoch: Zur erstrebten "Ausnahme" ist die kurze Freiheitsstrafe nicht geworden. Denn 
2010 waren 32,4% (FG bzw. 31,9% BRD) aller verhängten Freiheitsstrafen kürzer als 6 
Monate (Schaubild 29 und Tabelle 6). Es ist eine Frage der Bewertung, ob damit 
bereits das Ziel des Reformgesetzgebers von 1969 erreicht ist, kurze Freiheitsstrafen 
zur "ultima ratio" werden zu lassen. Die Geldstrafe bildet aus Sicht der Praxis, wie ihre 
weitgehende Nicht-Anwendung im Bereich zwischen 91 und 180 Tagessätzen zeigt 
(2010: 6,1% aller Geldstrafen), lediglich im unteren Bereich eine Alternative zur kurzen 
Freiheitsstrafe.  

Ebenfalls nicht zur Ausnahme geworden sind die unbedingt verhängten, d.h. nicht zur 
Bewährung ausgesetzten, kurzen Freiheitsstrafen (Schaubild 32). Zwar wurden sie auf 
ein Zehntel ihres Umfanges von 1968 zurückgedrängt, aber immer noch sind (2010) 
28,3% (FG bzw. 28,1% BRD) aller nicht ausgesetzten Freiheitsstrafen kürzer als 6 
Monate. Nicht zur Bewährung ausgesetzte kurze Freiheitsstrafen zählen demnach auch 
weiterhin zu den von den Gerichten nicht nur ausnahmsweise verhängten 
freiheitsentziehenden Sanktionen.  
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Schaubild 33: Nach allgemeinem Strafrecht zu unbedingter Freiheitsstrafen Verurteilte nach der Dauer der 
unbedingt verhängten Freiheitsstrafen. Absolute Zahlen.   
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  

Bezogen auf die nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten heißt dies, dass 1970 7,5% 
zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden waren, 2010 dagegen nur noch 
5,5% (FG bzw. 5,3% BRD) (Schaubild 34). Entsprechend der Zunahme der nur 
informell Sanktionierten ist der Rückgang des Anteils der zu einer unbedingten 
Freiheitsstrafe, bezogen auf die Gesamtheit der (informell oder formell) Sanktionierten. 
1981 waren es noch 4,0%, 2010 hingegen nur noch 2,6% (FG bzw. 2,5% BRD), die zu 
einer derartigen Strafe verurteilt worden waren (Schaubild 35). 
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Schaubild 34: Nach allgemeinem Strafrecht zu unbedingter Freiheitsstrafen Verurteilte nach der Dauer. Anteile, 
bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  
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Schaubild 35: Nach allgemeinem Strafrecht zu unbedingter Freiheitsstrafen Verurteilte nach der Dauer. Anteile, 
bezogen auf (informell und formell) Sanktionierte insgesamt.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  
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Schaubild 36: Nach allgemeinem Strafrecht zu mittelfristiger Freiheitsstrafe Verurteilte nach der Dauer. Anteile, 
bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte sowie auf (informell und formell) Sanktionierte 
insgesamt.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  

Der Ausbau der Strafaussetzung zur Bewährung im Bereich bis zu 2 Jahren Freiheits-
strafe hat im Übrigen dazu geführt, dass insgesamt weniger unbedingte Freiheitsstrafen 
verhängt werden als noch 1970. Bei teilweise erheblichen Schwankungen mit Gipfeln 
1993 (2,5% VU; 1,3 (Sankt.) und 2001 (3,2% VU; 1,5% Sankt.), sind gegenwärtig die 
Anteile der unbedingten verhängten mittelfristigen Freiheitsstrafen auf einem Tiefstand 
(Schaubild 37), und zwar sowohl bei Bezugnahme auf die nach allgemeinem Strafrecht 
Verurteilten (2010: 2,4%) als auch auf die nach allgemeinem Strafrecht (informell oder 
formell) Sanktionierten (2010: 1,1%).  
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Schaubild 37: Nach allgemeinem Strafrecht zu unbedingter verhängter, mittelfristiger Freiheitsstrafe Verurteilte 
nach der Dauer. Anteile, bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte sowie auf (informell 
und formell) Sanktionierte insgesamt.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  

2.2.4.4 Langfristige Freiheitsstrafen  

Noch vor Jahren wäre der Befund eines Rückgangs kurzer Freiheitsstrafen positiv 
aufgenommen worden. Inzwischen ist die Freiheitsstrafe jedoch aus mehreren 
Richtungen unter verstärkten Legitimationsdruck geraten. Hierzu zählt vor allem der 
Stand der Forschung zur spezial- und generalpräventiven Effizienz von Sanktionen, der 
zugespitzt in der These von der "Austauschbarkeit und Alternativität" der Sanktionen 
zum Ausdruck kommt. Danach ist im Grundsatz davon auszugehen, dass 
unterschiedliche Sanktionen keine differenzierende Wirkung auf die Legalbewährung 
haben, dass die Sanktionen vielmehr weitestgehend austauschbar sind. Als Ergebnis 
seiner Auswertung der europäischen Rückfalluntersuchungen hat Kerner z.B. 
zusammengefasst: "Immerhin reicht die Mehrheit der internationalen Befunde für die 
Schlussfolgerung, dass im Bereich der großen Zahl verschiedene Sanktionen ähnliche 
Effekte nach sich ziehen, wenn man sie gegen zumindest angenähert vergleichbare 
Gruppen von Personen einsetzt, die wegen Straftaten verfolgt werden. Dieses 
Phänomen der spezialpräventiven Austauschbarkeit von Sanktionen ... wird unterstützt 
von der Einsicht, dass auch generalpräventiv nicht schon von der Rücknahme schwerer 
Sanktionen als solcher ein Verlust an Innerer Sicherheit befürchtet werden muss ... Die 
Devise 'im Zweifel weniger' hat also immerhin viel empirische Evidenz für sich. Daraus 
folgt schon heute für eine Kriminalpolitik und generalisierte Sanktionspraxis, die dem 
Anspruch auf Rationalität (jedenfalls mit) genügen wollen, die Pflicht zur offenen 
Begründung (etwa Schuld, Sühne, Gerechtigkeit), wenn man auf bestimmte Delikte 
oder Tätergruppen stärker als mit der spezialpräventiv geeigneten Mindestreaktion 
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Bei Bezugnahme auf die Gesamtheit der nach allgemeinem Strafrecht Sanktionierten 
relativiert sich freilich auch dieser Befund (Schaubild 39). Denn danach ist der Anteil 
der Freiheitsstrafen von mehr als 2 Jahren im Jahr 2010 nur von 0,6% auf 0,7% 
gestiegen. Seit dem Jahr 2000 gehen die Anteile sogar leicht zurück. 
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Schaubild 39: Nach allgemeinem Strafrecht zu langfristigen Freiheitsstrafen Verurteilte nach der Dauer. Anteile, 
bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht (informell oder formell) Sanktionierte.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  

 

2.2.2.5 Lebenslange Freiheitsstrafe 

Lebenslange Freiheitsstrafe wird fast ausschließlich bei vollendetem Mord verhängt. 
2010 lautete bei 93% der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten der Schuldspruch 
auf vollendeten Mord. Gut zwei Drittel (72%) der wegen vollendeten Mordes Verurteilten 
wurden 2010 auch zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Bei versuchtem Mord bzw. 
bei vorsätzlichen Tötungsdelikten sind die Raten der zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
Verurteilten dagegen erwartungsgemäß deutlich geringer (Tabelle 9). 
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Schaubild 43: Untersuchungshaftraten bei den nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten, nach Ländern. Anteile, 
bezogen auf nach nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte insgesamt 
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Schaubild 44: Untersuchungshaftraten bei den nach Jugendstrafrecht (formell oder informell) Sanktionierten, nach 
Ländern. Anteile, bezogen auf nach JGG Sanktionierte insgesamt  
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Schaubild 45: Untersuchungshaftraten bei den nach allgemeinem Strafrecht (formell oder informell) 
Sanktionierten, nach Ländern. Anteile, bezogen auf nach allgemeinem Strafrecht Sanktionierte 
insgesamt 

Haftgrund für die Anordnung von U-Haft ist weitaus überwiegend Flucht oder Flucht-
gefahr (Tabelle 10). 2010 wurde dieser Haftgrund in rd. 85% aller Haftgrundangaben 
(Mehrfachnennungen) ausgewiesen; auf Verdunkelungsgefahr entfielen knapp 7% der 
Nennungen. Der Vergleich mit früheren Jahren zeigt eine deutliche Verschiebung der 
Haftgründe. Bis 2003 entfielen auf Flucht/Fluchtgefahr mehr als 90% der Nennungen. 
Die in den beiden letzten Jahren erfolgte Zurückdrängung dieses Haftgrundes erfolgte 
zugunsten der Wiederholungsgefahr (§ 112 III und 112a I StPO). 1999 entfielen hierauf 
lediglich 1,6% der Nennungen (93,1% auf Flucht/Fluchtgefahr), 2010 dagegen 5,5% 
(FG). 
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Tabelle 10: Untersuchungshaftrate insgesamt und Haftgründe  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 
2007 FG und Deutschland 

Jahr 

In der 
StVerfStat 
erfasste 

Personen* 

Personen 
mit Unter-
suchungs-

haft 

Haftgründe (auch mehrere nebeneinander 

Mehr-
fachnen-
nungen 

flüchtig 
oder 

Flucht-
gefahr  
(§ 112 
Abs. 2 
Nr.1,2 
StPO) 

Verdun-
kelungs-
gefahr  
(§ 112 
Abs. 2 
Nr.3 

StPO) 

Verbre-
chen 

wider das 
Leben  
(§ 112 
Abs.3 
StPO) 

Wiederholungsgefahr 
bei Straftat 

gg. die 
sex. 

Selbstbes
tim.  

(§ 112a 
Abs.1 
NR.1 
StPO) 

gemäß  
§ 112a 
Abs.1 

Nr.2 StPO 

1976 868.821 42.105 43.492 39.664 2.099 485 480 764 

1980 967.434 37.401 38.284 35.031 1.321 420 343 1.169 

1985 955.698 31.036 32.062 29.579 1.514 379 207 383 

1990 893.240 27.553 28.298 26.489 1.054 218 176 361 

1995 951.064 36.070 37.257 34.982 1.308 304 294 369 

2000 923.760 36.683 37.899 34.949 1.604 275 345 726 

2005 980.936 27.252 30.310 25.578 1.425 795 567 1.945 

2006 947.837 24.352 27.493 22.666 1.446 1.124 603 1.654 

2007 946.044 23.758 25.535 21.995 1.599 571 403 967 

2008 927.187 26.153 28.011 23.941 2.037 571 320 1.142 

2009 902.156 25.234 26.877 23.162 1.748 374 278 1.315 

2010 872.455 24.158 25.719 22.265 1.703 337 276 1.138 

Deutschland 

2007 1.129.790 26.793 28.648 24.776 1.675 608 469 1.120 

2008 1.105.719 29.532 31.499 26.940 2.167 646 396 1.350 

2009 1.074.909 28.309 30.072 25.779 1.908 452 380 1.553 

2010 1.034.868 26.967 28.660 24.625 1.842 401 359 1.433 

Anteile, bezogen auf Pers. insg.* Anteile, bezogen Haftgründe (Mehrfachnennungen) insgesamt 

1976  4,8 100 91,2 4,8 1,1 1,1 1,8 

1980  3,9 100 91,5 3,5 1,1 0,9 3,1 

1985  3,2 100 92,3 4,7 1,2 0,6 1,2 

1990  3,1 100 93,6 3,7 0,8 0,6 1,3 

1995  3,8 100 93,9 3,5 0,8 0,8 1,0 

2000  4,0 100 92,2 4,2 0,7 0,9 1,9 

2005  2,8 100 84,4 4,7 2,6 1,9 6,4 

2006  2,6 100 82,4 5,3 4,1 2,2 6,0 

2007  2,5 100 86,1 6,3 2,2 1,6 3,8 

2008  2,8 100 85,5 7,3 2,0 1,1 4,1 

2009  2,8 100 86,2 6,5 1,4 1,0 4,9 

2010  2,8 100 86,6 6,6 1,3 1,1 4,4 

Deutschland 

2007  2,4 100 86,5 5,8 2,1 1,6 3,9 

2008  2,7 100 85,5 6,9 2,1 1,3 4,3 

2009  2,6 100 85,7 6,3 1,5 1,3 5,2 

2010  2,6 100 85,9 6,4 1,4 1,3 5,0 

* Abgeurteilte sowie Personen mit Entscheidungen gem. § 59 StGB, § 27, 45 III JGG. 
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Erwartungswidrig wird ferner nur jeder zweite (2010: 54,4%)  nach allgemeinem 
Strafrecht verurteilte Untersuchungsgefangene zu einer nicht zur Bewährung aus-
gesetzten Freiheitsstrafe verurteilt (Schaubild 44). Ein ganz erheblicher Teil der 
Verurteilten erlebt deshalb den Freiheitsentzug nur in seiner resozialisierungs-
feindlichsten Form, nämlich in Form der Untersuchungshaft.  
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Schaubild 47: Nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte mit vorangegangener Untersuchungshaft, nach Art der 
Sanktion. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG 
und Deutschland 

 

3. Entwicklung und Stand der Sanktionierungspraxis im 
Jugendstrafrecht  

3.1 Durch Jugendgerichte verurteilte Jugendliche und Heran-
wachsende  

Die absolute Zahl der verurteilten Jugendlichen und (der nach allgemeinem oder nach 
Jugendstrafrecht verurteilten) Heranwachsenden hatte 1982 den bisherigen Höhepunkt 
mit 194.296 Verurteilten erreicht. Bis 1992 ging die Zahl der Verurteilten auf die Hälfte 
zurück (1992: 96.451), bis 2005 stiegen Verurteiltenzahlen wieder an (2005: 134.916 
FG; ), seitdem sind die absoluten Zahlen wieder rückläufig (2010: 116.737 FG; 135.479 
BRD)  (Schaubild 48).  
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Schaubild 48: Durch die Jugendgerichte Verurteilte. Absolute Zahlen der jugendlichen und der heranwachsenden 
(nach allgemeinem und nach Jugendstrafrecht) Verurteilten (abs. Zahlen, in Tausend)   
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 

* Nach JGG Verurteilte und Personen mit Entscheidungen gem. § 27 JGG
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Schaubild 49: Nach Jugendstrafrecht informell und formell Sanktionierte. Absolute Zahlen (in Tausend).  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 
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Schaubild 52: Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht, Straftaten insgesamt, nach 
Ländern 2010. Anteile der nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht verurteilten 
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Schaubild 53: Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht, nach Ländern 2008. 

Hauptdeliktsgruppe VIII. Straftaten im Straßenverkehr (§§ 142,315b, 315c, 316, 222, 229, 323a 
StGB i.V. mit Verkehrsunfall, außerdem nach dem StVG). Anteile der nach Jugendstrafrecht und 
nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Heranwachsenden 
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Schaubild 55: Altersabhängige Sanktionierung bei gefährlicher Körperverletzung (§ 224 StGB) nach 

Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht. Straftaten insgesamt. Verurteilte nach 
vollendeten Altersjahren und Anteile der jeweils schwersten Sanktion. Deutschland 2009.  
FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Strafverfolgungsstatistik 2009, eigene 
Berechnungen 

 

3.2 Informelle Sanktionen  

Entsprechend der Zielsetzung des JGG macht die Praxis von den Einstellungsmöglich-
keiten der §§ 45, 47 JGG in noch stärkerem Maße als im allgemeinen Strafrecht 
Gebrauch. Das "Erste Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (1. 
JGGÄndG)" vom 30.8.1990 sah als eines seiner wesentlichen Ziele die "Stärkung der 
informellen Reaktionsmöglichkeiten von Jugendstaatsanwalt und Jugendrichter" vor. 
Dies wurde unter Hinweis auf jugendkriminologische Erkenntnisse u. a. damit begrün-
det, dass "Kriminalität im Jugendalter meist nicht Indiz für ein erzieherisches Defizit ist, 
sondern überwiegend als entwicklungsbedingte Auffälligkeit mit dem Eintritt in das 
Erwachsenenalter abklingt und sich nicht wiederholt. Eine förmliche Verurteilung 
Jugendlicher ist daher in weitaus weniger Fällen geboten, als es der Gesetzgeber von 
1953 noch für erforderlich erachtete. Untersuchungen zu der Frage, inwieweit der Ver-
zicht auf eine formelle Sanktion zugunsten einer informellen Erledigung kriminalpolitisch 
von Bedeutung ist, haben - jedenfalls für den Bereich der leichten und mittleren 
Jugenddelinquenz - zu der Erkenntnis geführt, dass informellen Erledigungen als kos-
tengünstigeren, schnelleren und humaneren Möglichkeiten der Bewältigung von 
Jugenddelinquenz auch kriminalpolitisch im Hinblick auf Prävention und Rückfall-
vermeidung höhere Effizienz zukommt" (BT-Drs. 11/5829 vom 27.11.1989, S. 1). In 
ihrem Ersten Periodischen Sicherheitsbericht hat die Bundesregierung diese Auffas-
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Jugendalter im BZR registrierten männlichen Jugendlichen des Geburtsjahrgangs 1961 
53,5% informell sanktioniert; beim Geburtsjahrgang 1967 waren es schon 65,0% 
(Heinz/Spiess/Storz, Prävalenz und Inzidenz strafrechtlicher Sanktionierung im 
Jugendalter, in: Kaiser/Kury/Albrecht [Hrsg.]: Kriminologische Forschung in den 80er 
Jahren, Freiburg i.Br. 1988, S. 655, Tab. 9). Der erste Kontakt mit der Justiz endete 
also schon in der zweiten Hälfte der 1970er und in der ersten Hälfte der 1980er Jahre 
für den männlichen jugendlichen "Ersttäter" im Regelfall ohne Verurteilung. Inzwischen 
dürfte die Einstellungsrate für "Ersttäter" noch höher liegen. Wie eine Auswertung der 
für die Rückfallstatistik (Bezugsjahr 1994) erhobenen BZR-Daten ergeben hat, war die 
Diversionsrate bei jugendlichen Ersttätern 1994 erwartungsgemäß höher als Anfang der 
1980er Jahre. Bei erstmals registrierten deutschen Jugendlichen betrug die 
Diversionsrate insgesamt 88%, bei deutschen Ersttätern leichter Eigentumskriminalität 
(§§ 242, 247, 248a StGB) sogar 94% (Schaubild 59). 

Zu diesem Anstieg hat entscheidend die Jugendstaatsanwaltschaft beigetragen 
(Schaubild 57). Bekanntlich unterscheidet das deutsche Jugendstrafrecht seit 1990 
drei Diversionsmöglichkeiten: Diversion ohne Auflagen (§ 45 I JGG n.F.), Einstellung 
nach Erfüllung von Auflagen, die der Staatsanwalt angeregt hat (§ 45 II JGG n.F.), 
Diversion nach Einschaltung des Richters (§§ 45 III, 47 JGG). Hinsichtlich der beiden 
erstgenannten Formen liegen allerdings erst seit 1999 Daten vor. Gemessen an 
relativen, auf alle Sanktionierten bezogenen Zahlen, hat vor allem das Absehen von der 
Verfolgung nach § 45 JGG zugenommen, insbesondere die Einstellung ohne 
Einschaltung des Richters (§ 45 I und II JGG, d.h. § 45 II JGG a.F.; 1981: 13,1%, 2010: 
54,8% FG; 55,0% BRD). Die Staatsanwälte haben hierbei ihre "Sanktionskompetenz" 
nicht nur zu Lasten von Anklagen ausgebaut, sondern auch zu Lasten der Beteiligung 
des Jugendrichters nach § 45 III (§ 45 I a.F.) JGG und § 47 JGG.  
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Schaubild 57: Entwicklung der informellen und formellen Sanktionierungspraxis im Jugendstrafrecht. Relative 
Zahlen, bezogen auf nach JGG (formell und informell) Sanktionierte. 
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 

Der Anteil der Verurteilten an allen (informell und formell) Sanktionierten ging dement-
sprechend zwischen 1981 und 2008 um 24,3 Prozentpunkte zurück, was überwiegend 
auf einem Rückgang der Verhängung von Erziehungsmaßregeln und ambulanten 
Zuchtmitteln (1981 .. 2010: -16,7% FG)  beruhte, aber auch, wenngleich in deutlich 
geringerem Maße, von Jugendarrest (1981-2010: -5,9% FG) und Jugendstrafe (1981-
2010: -3,1% FG) (Schaubild 58).  
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HH HB BE MV BB ST TH SN SH NI RP HE NW BW SL BY BRD

  1. Eintr.   2. Eintr.   3. u.w. E.

N1 759 555 2.874 2.018 2.962 1.980 2.353 4.438 1.261 4.351 1.889 2.079 8.832 4.450 575 4.989 46.365

DIV%1 100 100 99 99 99 99 98 97 96 94 92 92 91 91 91 85 94

N2 101 104 454 376 513 268 390 547 232 596 225 218 1.145 515 53 582 6.319

DIV%2 100 96 93 96 93 93 88 86 79 65 58 69 67 67 55 53 76

N3+ 102 56 275 172 357 124 203 226 114 265 59 99 507 173 16 205 2.953

DIV%3+ 96 95 75 80 77 81 74 60 53 41 37 48 39 44 38 29 59

Insgesamt 99,5 98,7 96,6 97,3 96,1 97,1 95,1 94,6 90,4 87,8 86,9 87,7 86,0 87,2 86,3 80,0 89,9
 

Schaubild 59: Diversionsraten bei deutschen Jugendlichen wegen leichter Eigentumsdelikte (§ 242, 247, 248a 
StGB als einziges oder schwerstes Delikt) in Abhängigkeit von der Vorbelastung, nach Ländern 
(1994).  
Totalerhebung Eintragungen im Zentral- oder Erziehungsregister 

HH: Daten zu § 45 JGG für 1990 geschätzt; für 1984/1985 durch Erfassungsfehler unterschätzt  
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Schaubild 60: Diversionsraten (Staatsanwaltschaft und Gericht) im Jugendstrafrecht. Anteil der 
staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG, bezogen auf nach 
Jugendstrafrecht informell und formell Sanktionierte, nach Ländern 
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     *  Internierungsrate: (unbedingte Jugendstrafe + Arrest + FE) / Verurteilte (% )
    **  Aussetzungsrate: zur Bewährung ausgesetzte / Jugendstrafen insg. (% )
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Schaubild 62: Nach Jugendstrafrecht Verurteilte nach der Art der formellen Sanktionen.  
Anteile, bezogen auf nach JGG Verurteilte insgesamt.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland 

Unter den ambulanten Sanktionen - als schwerster Maßnahme - haben insbesondere 
die ambulanten Erziehungsmaßregeln und die Aussetzung der Jugendstrafe zur Be-
währung zunehmend an Bedeutung gewonnen (Schaubild 63). Der vom Gesetzgeber 
erwartete Schub zu noch mehr ambulanten Sanktionen, insbesondere im Bereich der 
Erziehungsmaßregeln, ist aber, wie Schaubilder 58 bzw. 62 zeigen, ausgeblieben. Der 
in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erfolgte Bedeutungsgewinn der ambulanten 
Erziehungsmaßregeln, genauer: der Weisungen, ging im Gefolge des 1. JGGÄndG 
sogar wieder verloren zugunsten der ambulanten Zuchtmittel, namentlich zugunsten der 
1990 eingeführten Arbeitsauflage. Dementsprechend ist der Anteil der ambulanten 
Zuchtmittel, und zwar insbesondere in Form von Verwarnung und Auflage, wieder 
deutlich gestiegen auf zuletzt (2010) 74,9%. aller formellen ambulanten Sanktionen. 

Bei dieser Verschiebung zwischen Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel dürfte es sich 
weitgehend um einen Austausch zwischen Arbeitsweisung und Arbeitsauflage gehan-
delt haben. Der statistisch sichtbare Bedeutungsgewinn der Erziehungsmaßregeln in 
den 1970er und 1980er Jahren dürfte deshalb auch weniger auf der vermehrten Anord-
nung von Täter-Opfer-Ausgleich, Betreuungsweisungen und sozialen Trainingskursen 
beruht haben, sondern auf den Arbeitsweisungen.  
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Schaubild 63: Nach Jugendstrafrecht zu formellen ambulanten Sanktionen Verurteilte. Anteile, bezogen auf 
ambulante Sanktionen insgesamt.  
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland  

 

3.3.2 Die formellen Sanktionen im Einzelnen  

3.3.2.1 Erziehungsmaßregeln  

Unter den Erziehungsmaßregeln dominieren die Weisungen (Schaubild 64). Wie die 
Fürsorgeerziehung und Erziehungsbeistandschaft nach altem Recht, so sind auch die 
an deren Stelle getretenen Hilfen zur Erziehung (§ 12 JGG i.V.m. KJGH) quantitativ 
bedeutungslos.  
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Schaubild 65: Nach Jugendstrafrecht zu Zuchtmitteln Verurteilte. Raten bezogen auf verhängte Zuchtmittel 
insgesamt. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG 
und Deutschland  
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Schaubild 66: Nach Jugendstrafrecht zu Auflagen Verurteilte. Raten bezogen auf insgesamt verhängte Auflagen 
(als Zuchtmittel). Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 
FG und Deutschland 
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77,4% (FG bzw. 75,5% BRD) aller stationären Sanktionen entfallen derzeit (2010) auf 
durch Urteil verhängten Jugendarrest, und zwar zu etwa gleichen Teilen auf Dauer- und 
auf Freizeitarrest (Schaubild 67). Kurzarrest war und ist weitgehend bedeutungslos.  

Allerdings kommen zu den Arrestmaßnahmen aufgrund eines Urteils noch die sog. 
Ungehorsamsarreste hinzu, die bei schuldhafter Nichterfüllung von Weisungen und 
Auflagen gem. §§ 11 III, 15 III JGG verhängt werden können. Zur Häufigkeit des Unge-
horsamsarrestes fehlen verlässliche statistische Informationen. Nach empirischen 
Untersuchungen dürften zwischen 20 und 30%, in manchen Regionen - abhängig vom 
Gebrauch der ambulanten Sanktionen - bis zu 50% der insgesamt vollstreckten Arreste 
auf Ungehorsamsarrest entfallen (vgl. Ostendorf, Reform des Jugendarrestes. 
MSchrKrim 1995, 352 ff.).  
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Schaubild 67: Nach Jugendstrafrecht zu Jugendarrest Verurteilte. Raten bezogen auf durch Urteil verhängte 
Jugendarreste. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 
FG und Deutschland 

3.3.2.3 Jugendstrafe  

3.3.2.3.1 Jugendstrafe insgesamt  

Die - durch das 1. JGGÄndG aufgehobene - Jugendstrafe von (relativ) unbestimmter 
Dauer hatte schon Ende der 1950er Jahre zugunsten der Jugendstrafen von mehr als 
einem Jahr kontinuierlich und drastisch an Bedeutung verloren (Schaubild 68).  


























































































































































